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1 Allgemeines und Einführung 

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH plant südlich der Streckengleise am Hbf. Heilbronn / 

Bahnhofsvorplatz die Erweiterung der zweigleisigen Wende- und Abstellanlage zu einer 

insgesamt fünfgleisigen Anlage mit drei Gleisen in überdachter bzw. offener Abstellung und 

einer zweigleisigen Wartungsanlage mit Wartungsgrube, Waschanlage für Stadtbahnen, 

Sozialräumen sowie Büros als mehrgeschossiger Massivbau mit Teilunterkellerung. 

2 Betriebsbeschreibung 

Die betrieblichen Vorgänge und Tätigkeiten von regulär auftretenden Betriebsabläufen am 

Standort Heilbronn werden im Folgenden beschrieben. Es wird insbesondere auf solche 

Arbeitsvorgänge eingegangen, die Emissionen hervorrufen.  

2.1 Wenden von Schienenfahrzeugen im Linienverkehr 

Linienfahrten, die an der Haltestelle am Heilbronner Bahnhofsvorplatz enden, fahren als 

Betriebsfahrt in die Wendeanlage auf ein Abstellgleis ein. Dort wird der Führerstand für die 

Rückfahrt gewechselt und die planmäßige Ausfahrtszeit abgewartet. Das Fahrzeug oder der 

Zugverband aus zwei Fahrzeugen ist während dieser Zeit betriebsbereit aufgerüstet. 

Anschließend wird zur Haltestelle Bahnhofsvorplatz gefahren um die nächste Linienfahrt zu 

beginnen. Arbeiten am Fahrzeug werden planmäßig während der Wendezeit nicht 

durchgeführt. Gegebenenfalls erfolgt eine Innenreinigung des Fahrgastraums (siehe dort). 

2.2 Abstellen von Schienenfahrzeugen 

Fahrzeuge, die über einen längeren Zeitraum nicht im Regelbetrieb genutzt werden, werden 

betriebsbereit abgestellt. Sie verbleiben im aufgerüsteten Zustand, d. h. Lüfter, Kompressoren 

und ggf. Anlagen zur Temperierung der Führerstände oder des Fahrgastraumes sind 

dauerhaft oder zeitweise in Betrieb. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs verlässt das Fahr- 

oder Betriebspersonal das Fahrzeug und verlässt nach Dienstende das Betriebsgelände oder 

geht über die ausgewiesenen Betriebswege in den Aufenthaltsraum über der Wartungshalle. 
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2.3 Vorbereitungsdienst an Schienenfahrzeugen zu Beginn eines 

Betriebstages 

Vor der ersten Ausfahrt eines Schienenfahrzeugs oder nach einer längeren Abstellung wird 

die Betriebsbereitschaft hergestellt. Dies beinhaltet unter anderem das Prüfen der 

Beleuchtungsanlage einschließlich der Fahrtrichtungsanzeiger für den BOStrab-Bereich, die 

Funktionsfähigkeit von Türen und Schwenktritten, der Schienenbremse und der akustischen 

Signalgeber, mindestens der Signalglocke für den BOStrab-Bereich. Die Prüfung der 

Druckluftpfeife oder des Makrofons für den EBO-Bereich kann zeitnah auf der freien, 

unbebauten Eisenbahnstrecke nachgeholt werden. 

2.4 Besandung der Stadtbahnen 

Die Stadtbahnfahrzeuge der AVG verfügen bauseits über acht Sandbehälter à 40 Liter, die 

maschinell und manuell mit dem erforderlichen Sand befüllt werden können. Im Regelfall wird 

die Besandung mit maschineller Unterstützung durchgeführt. Hierfür werden für den Standort 

Heilbronn neue Besandungsfahrzeuge mit einem Druckluftbetankungssystem beschafft.  

Der betriebliche Ablauf zur Besandung gestaltet sich wie folgt: 

Der Bremssand wird am Standort Heilbronn in einem im Gebäude integrierten Silo auf Vorrat 

gelagert, die Befüllung des Silos erfolgt mittels Druckschlauch direkt aus dem Lieferfahrzeug. 

Das elektrisch angetriebene, vierrädrige Flurförderfahrzeug wird von einem Bedienenden, der 

witterungsgeschützt in einer Kabine sitzt, geführt und unter das Silo gestellt und mittels 

Schwerkraft befüllt. Der Bremssand wird über einen staubdichten Schlauch in den 

Vorratsbehälter mit Nenninhalt von 200 Liter auf dem Fahrzeug gefüllt. 

Das Besandungsfahrzeug verfügt über ein geschlossenes System bestehend aus 

Sandvorratsbehälter, Druckerzeuger und Betankungsschlauch. Der Bremssand wird durch 

den Betankungsschlauch mittels Druckluft in den Fahrzeugbehälter eingeblasen. Sensoren 

überwachen den Füllstand im Fahrzeugbehälter und beenden den Betankungsvorgang bei 

Erreichen des maximalen Füllstands automatisch. Zusätzlich kann der Füllstand furch ein 

Schauglas kontrolliert werden. Zeitgleich wird der Staub in den Sandvorratsbehälter des 

Betankungsfahrzeugs abgesaugt. Grundsätzlich erfolgt das Befüllen des Vorratsbehälters und 

das Betanken der Stadtbahnwagen staubdicht. 
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Die Sandbehälter auf beiden Seiten – jeweils vier Behälter – der Stadtbahnfahrzeuge müssen 

konstruktionsbedingt befüllt werden. Hierzu fährt der Bedienende mit dem 

Betankungsfahrzeug entlang beider Seiten eines Stadtbahnfahrzeugs und befüllt die 

Sandbehälter von außen mittels Schlauch. Die Betankung erfolgt primär auf den 

Abstellpositionen außerhalb der Wasch- und Wartungshalle. Sofern keine Arbeiten an einem 

in der Wartungshalle abgestellten Fahrzeug durchgeführt werden, ist eine Besandung auch an 

diesem Abstellplatz möglich. 

Die Ladung der Fahrzeugbatterie erfolgt am festgelegten Abstellplatz in unmittelbarer Nähe 

des Sandsilos mittels Stromzufuhr ohne Ausbau der Batterie. 

2.5 Ver- und Entsorgung der WC-Anlagen in den Fahrzeugen 

In den Stadtbahnfahrzeugen der AVG ist ein geschlossenes WC-System eingebaut. Zur 

Versorgung mit Frischwasser und Entsorgung des Schmutzwassers werden insgesamt vier 

Schränke auf dem Wartungsgelände vorgesehen: drei Stationen werden auf dem überdachten 

Gleisvorfeld errichtet und eine Station befindet sich in der Wartungshalle zwischen der 

Werkstatt und Waschhalle. Aufgrund der günstigen Lage der Fäkalienentsorgungsanlagen 

können bis zu neun Abstellplätze von Stadtbahnfahrzeugen gleichzeitig bedient werden.  

Zur Vermeidung von Fehlbedienung ist eine gleichzeitige Ver- und Entsorgung technisch 

ausgeschlossen; durch unterschiedliche Dimensionen der Schlauchkupplungen wird der 

Fehlanschluss von Frisch- und Schmutzwasser ausgeschlossen. Die Ver- und Entsorgung 

findet in einem geschlossenen System statt: die mit der Station fest verbundenen 

Medienschläuche werden am Fahrzeug angeschlossen und nach Beendigung des Vorgangs 

wieder im Gehäuse der Station verstaut. Tropfmengen insbesondere aus dem 

Schmutzwasserbereich werden durch geeignete Absperrventile sowohl am Fahrzeug als auch 

an der Station vermieden. Die Stationen sind mit dem standorteigenen Frischwassernetz und 

über Entwässerungsleitungen an die Wasseraufbereitung über unterirdisch verlegte Leitungen 

angeschlossen.  

2.6 Außenreinigung der Fahrzeuge 

Für die Außenreinigung der Stadtbahnfahrzeuge ist in der Wartungshalle eine Waschhalle mit 

einem Stellplatz integriert. Das Fahrzeug wird abgestellt, der Fahrer verlässt die Fahrerkabine 

und die Waschhalle über die vorgesehenen Arbeitswege, nach Freigabe durch das 
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Bedienpersonal beginnt der Waschvorgang mit der automatisch fahrenden Reinigungsanlage. 

Die Reinigungsanlage besteht auch Reinigungswalzen und Waschdüsen. Über die 

Waschdüsen wird das Waschwasser mit Reinigungszusätze auf die Karosserie der 

Stadtbahnen aufgebracht und mit den Walzen über die gesamte Fahrzeughöhe gereinigt. Die 

vollautomatische Programmsteuerung erkennt die Fahrzeugfronten der unterschiedlichen 

Stadtbahntypen über entsprechende Sensoren (vgl. Kfz-Waschanlage). Die Beimischung von 

Reinigungszusätzen erfolgt in der Anlage automatisch in einem vorgegebenen Mischverhältnis 

über eine Dosieranlage.  

Für punktuelle Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen stehen Anschlüsse für handgeführte 

Hochdruckreinigungsgeräte sowie entsprechende Reinigungszusätze zur Verfügung. 

Nach der Außenreinigung verbleibt das Fahrzeug für maximal 10 Minuten zum Aufrüsten und 

Entfernen von Saugnäpfen der Scheibenwischer zum Abtropfen in der Waschhalle. 

Anschließend wird es von dem Werkstattpersonal auf eine vorgegebene Abstellposition in der 

Außenabstellung rangiert. 

Das anfallende Wasser wird durch die Abtropfwanne gefasst und der Wasseraufbereitung 

zugeführt (sh. Anlage 8).  

Eine Außenreinigung außerhalb der Waschhalle ist nicht vorgesehen.  

2.7 Innenreinigung der Fahrzeuge 

Die Innenreinigung der Stadtbahnfahrzeuge erfolgt grundsätzlich erst abends oder nachts, 

sobald eine Vielzahl der Stadtbahnfahrzeuge auf dem Werksgeländer der AVG abgestellt sind. 

Bei Bedarf, z.B. starken Verschmutzungen kann eine Innenreinigung auch tagsüber während 

Standzeiten. Von dem eingewiesenen Reinigungspersonal werden in den Fahrzeugen 

Abfallbehälter geleert, Abfälle entfernt und der Fußbodenbereich ausgekehrt. Die 

Nassreinigung des Bodens erfolgt mit einem Schrubber, das benötigte Wasser mit 

Reinigungszusätzen wird in einem Handwagen mit Eimer mitgeführt.  

Verschmutzungen wie Kaugummireste oder ähnliches werden mit entsprechenden 

Reinigungsmitteln entfernt.  

Außerhalb des Fahrzeugs sind Reinigungsgeräte und Abfallsäcke auf einem Handwagen 

untergebracht, der vom Reinigungspersonal geschoben wird. 
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2.8 Wartungs- und Reparaturarbeiten 

Für Wartungsarbeiten am und im Stadtbahnfahrzeug ist eine Wartungshalle mit 

Dacharbeitsstand und Grube für ein Fahrzeug vorgesehen. Arbeiten können so 

witterungsunabhängig durchgeführt werden, auftretende Emissionen, z.B. Schall werden 

ausreichend abgeschirmt. Die Wartungshalle ist auf turnusmäßige Prüfungen und 

Funktionskontrollen der Fahrzeuge und die Durchführung von kleineren Instandsetzungen 

ausgelegt. Für umfangreichere Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind Überführungsfahrten 

nach Karlsruhe zum Betriebshof West erforderlich. 

Der Dacharbeitsstand ist als Arbeitsbühne über die gesamte Länge eines Fahrzeugs auf einer 

Fahrzeugseite vorgesehen (sh. Anlage 5.7), angrenzend befinden sich offene Lagerflächen 

bis zur südlichen Gebäudefassade. Die Zugänglichkeit wird über das Treppenhaus und den 

Aufzug sichergestellt, zusätzlich ist eine Treppe direkt in die Wartungshalle angebunden. Die 

Arbeitsbühne ist zum Gleis hin mit ca. 2,0 m hohen Gitterwänden mit integrierten Schiebetoren 

eingefasst. Eine gegenseitige elektrische Verriegelung verhindert das Öffnen der Schiebetüren 

bei eingeschalteter Fahrleitung. Erst nach Abschalten der Fahrleitungsanlage auf Gleis 24 in 

der Wartungshalle lassen sich die Schiebetore öffnen und das Fahrzeugdach kann betreten 

werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wird eine Absturzsicherung von der Hallendecke 

abgehängt, um auf dem Fahrzeugdach befindliches Personal zu sichern und ein Entlanglaufen 

am Fahrzeug auf dieser Seite zu ermöglichen. Zusätzlich werden klappbare Absicherungen 

an den Bühnenenden vorgesehen. Zur Spaltsicherung zwischen Bühnenrändern und 

Fahrzeugdach werden von der Decke absenkbare gepolsterte Rollen eingebaut. 

An der Hallendecke wird über dem Wartungsgleis eine kleine Kranbahn mit 500 kg Tragkraft 

für den Austausch von kleinen Dachkomponenten. Der Hallenkran ist gegen die Fahrleitung 

auf Gleis 24 elektrisch verriegelt.  

Auf dem Dach werden Sichtkontrollen der hier montierten Aggregate durchgeführt; kleinere 

Teilkomponenten können bei Bedarf repariert und ausgetauscht werden. Die Lagerung der 

Bauteile und Werkzeuge auf der angeschlossenen, offenen Lagerfläche ermöglicht kurze 

Wege. Als größtes Bauteil, das am Standort Heilbronn auf dem Dach der Stadtbahnen 

ausgetauscht werden soll, ist die Schleifleistenpalette des Stromabnehmers vorgesehen.  

Für Arbeitstätigkeiten im Fahrzeuginneren ist das Fahrzeug im Erdgeschoss über die 

Außentüren erreichbar, die Schwenktritte werden bei der Türöffnung ausgefahren. Innerhalb 
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der Stadtbahnfahrzeuge erfolgen Sichtkontrollen, der Austausch oder Reparatur von defekten 

Teilen der Innenverkleidung, Sitzen oder Bedienelementen für die Fahrgäste.  

Außen an dem Wagenkasten der Stadtbahnen werden in der Wartungshalle neben der 

Durchführung von Sicht- und Funktionskontrollen auch Betriebsstoffe wie 

Scheibenwaschwasser oder Bremssand aufgefüllt. Beschädigte Bauteile wie Außenspiegel, 

Front- und Seitenschürzen, Türkomponenten oder Teile der Kupplung können bei Bedarf 

repariert oder ausgetauscht werden. 

Das Wartungsgleis ist mit einer Arbeitsgrube zwischen den Schienenprofilen (ohne 

Seitengruben) ausgestattet, sodass auch am Fahrzeugboden Arbeiten durchgeführt werden 

können. Eine seitliche Absturzsicherung ist aufgrund der senkrechten Grubenwände nicht 

erforderlich. Die Grube wird über zwei gleismittig angeordneten Treppen aus der 

Wartungshalle am jeweiligen Grubenende angeschlossen. Die Grubenlänge und die 

Abstellposition des Fahrzeugs ermöglicht jederzeit die Nutzung beider Zugänge. 

Die Arbeiten am Fahrzeugboden beschränken sich Sicht- und Funktionskontrollen, 

hauptsächlich im Bereich der Fahrwerke. Über die Wartungsgrube sind auch die Schwenktritte 

der Türen und unterflur angeordnete Aggregate erreichbar. Durch den begrenzten Raum 

können große Teilkomponenten nicht bearbeitet werden, hierzu ist eine Überführungsfahrt 

nach Karlsruhe zum Betriebshof West erforderlich. 
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3 Betriebsstoffe 

3.1 Lagerung und Verwendung von Betriebsstoffen  

Am Standort Heilbronn wird nur der unmittelbare Bedarf für die anstehenden Arbeiten gelagert. 

Die Hauptmengen werden im Zentrallager der VBK in der Wikingerstraße 36 gelagert. 

Aufgeteilt auf zwei Sicherheitsschränke, die in den dafür vorgesehene Lagerflächen im 

Erdgeschoss der Wartungshalle vorgesehen sind, werden rund 100 Liter Lösungsmittel 

gelagert. Diese sind wie folgt aufgeteilt: 

 ca. 75 Dosen Bremsenreiniger WÜRTH à 500 ml    

 ca. 50 Dosen Schmiermittel HHS Drylube WÜRTH à 400ml  

 ca. 50 Dosen Korrosionsschutzmittel Multi WÜRTH à 400ml  

 ca. 50 Dosen Schmierstoff Gleitmo 100S FUCHS à 400ml     

 ca. 5 Kartuschen Schmierfett Fin Grease MP2/3 INTERFLON à 400g 

Zusätzlich werden rund 640 kg Öle und Fette am Standort Heilbronn in den 

Sicherheitsschränken vorgehalten. Diese sind wie folgt aufgeteilt:  

 360 kg (2 x 180 kg) Schmierfett für Spurkranzschmierung Sintono Terra LUBCON  

 50 l Verschleiss-Hydrauliköl Univis HVI 26 MOBIL 

 180 kg (1 x 180 kg) Getriebe-Schmieröl Klübersynth GE 4 75 W 90 KLÜBER 

 50 l Verdichter- und Vakuumpumpenöl Shell Corena S4 P 100 SHELL 

Die anfallenden Mengen bei der Entfettung können als geringfügig angesehen werden. Der 

schon geringe Großteil des Fettes wird mit Putztücher entfernt. Das Fett wird dann mit den 

Putztüchern in entsprechend dafür vorgesehene Behältnisse entsorgt. Eine Mengeschätzung 

ist nicht möglich. Eine industrielle Entfettung von Fahrzeugen oder Teilen ist nicht vorgesehen. 

Für die Innen- und Außenreinigung der Fahrzeuge in der Waschhalle kommen die nachfolgend 

aufgelisteten Reiniger zum Einsatz; diese werden in Sicherheitsschränken im Bereich der 

Lagerfläche in der Werkstatthalle gelagert: 

 300 l Waschstraßen-Reiniger KRAUTH CHEMIE 

 100 l Spezialtrockner KRAUTH CHEMIE 

Die übrigen Betriebsstoffe werden nur in kleinen Gebinden am Standort Heilbronn vorgehalten. 
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Am Standort Heilbronn wird die Lagerung vor Ort möglichst gering gehalten. Für die 

notwendigen Lagerkapazitäten werden geeignete, gesetzeskonforme Lagermöglichkeiten im 

Bereich der zur Verfügung stehenden Lagerflächen geschaffen: Öllagerraum, 

Gefahrgutschrank für brennbare Flüssigkeiten, Sicherheitsschränke mit Auffangwanne.  

Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden die Vorgaben der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) eingehalten. 

Rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Wende- und Abstellanlage in Heilbronn wird die AVG eine 

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV erstellen und der zuständigen Behörde in Heilbronn 

(vgl. § 40 AwSV) anzeigen. 

In Summe werden am Standort Heilbronn ca. 830 kg Betriebsstoffe, die gemäß Löschwasser-

Rückhalte-Richtlinie (LöRüRL) in Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 und ca. 310 kg Stoffe, 

die in WGK 2 einzustufen sind, vorgehalten. Somit fällt das beschriebene Bauvorhaben nicht 

in den Geltungsbereich der LöRüRL, da die Schwellenwerte nach Punkt 2.1 der LöRüRL nicht 

überschritten werden. 

Grundsätzlich wird ein umweltschonender Umgang mit den genannten Betriebsstoffen durch 

Abfallvermeidung und einem gut organisierten Entsorgungssystem gewährleistet. 

Gewerbliche Abfälle werden am Standort Heilbronn gemäß Gewerbeabfallverordnung 

(GewAbfV) und Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) getrennt gesammelt und 

entsorgt. Die AVG erstellt eine Dokumentation nach § 3 Abs. 3 GewAbfV, diese kann auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden. 

3.2 Datenblätter der Betriebsstoffe 

Die Sicherheitsdatenblätter aller verwendeten Betriebsstoffe sind dieser Anlage beigefügt. 

 

 

Karlsruhe, den 11.11.2022 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: BREMSENREINIGER - 500 ML 
 

Produktnummer 
 

: 08901087 
 

Eindeutiger Rezepturidentifi-
kator (UFI) 
 

: RF43-N05N-U00P-MXUG 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Reinigungsmittel, Detergens 
Produkt zur professionellen Verwendung 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Adolf Wuerth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12-17 
74653  Künzelsau 
 

Telefon 
 

: +49 794015 0 
 

Telefax 
 

: +49 794015 10 00 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Notrufnummer 

+49 (0)6132 – 84463 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Aerosole, Kategorie 1 
 

 H222: Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwär-
mung bersten. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3 
 

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefähr-
dend, Kategorie 2 
 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bers-
ten. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Reaktion:  

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Lagerung:  

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

Kohlenstoffdioxid 124-38-9 
204-696-9 
 

Press. Gas Liquefied 
gas; H280 

>= 1 - < 10 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-
alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% 
n-hexan 

92128-66-0 
 
01-2119475514-35 

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 90 - <= 100 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel 
besteht, ärztlichen Rat einholen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8). 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 
15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und 
Schuhe ausziehen. 
Arzt hinzuziehen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung 
aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatisch und unterstützend behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassernebel 
Alkoholbeständiger Schaum 
Kohlendioxid (CO2) 
Trockenlöschmittel 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Rückzündung auf große Entfernung möglich. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefähr-
dend sein. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
setzen. 
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, 
wenn dies sicher ist. 
Umgebung räumen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Alle Zündquellen entfernen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7) 
und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen (siehe Ab-
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schnitt 8). 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Ein-
dämmen oder Ölsperren). 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Funkensichere Werkzeuge verwenden. 
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. 
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen 
Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes 
verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. 
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen. 
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und 
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien 
anzuwenden sind. 
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Technische Maßnahmen 
 

: Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und 
Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstun-
gen". 
 

Lokale Belüftung / Volllüftung 
 

: Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine 
lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz 
dies anrät, nur in einem Bereich verwenden, der mit einer 
explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 
 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Einatmen von Aerosol vermeiden. 
Nicht verschlucken. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
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Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition 
am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- 
und Sicherheitspraktiken handhaben 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem 
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des 
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und 
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit 
nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wie-
dergebrauch waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unter Verschluss aufbewahren. Kühl an einem gut belüfteten 
Ort aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen 
nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern. Auch nach Ge-
brauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Kühl halten. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Nicht mit den folgenden Produktarten lagern: 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 
Organische Peroxide 
Oxidationsmittel 
Entzündbare Feststoffe 
Pyrophore Flüssigkeiten 
Pyrophore Feststoffe 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzünd-
bare Gase entwickeln 
Sprengstoffe 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge  
 

Empfohlene Lagerungstem-
peratur 
 

:  15 - 30 °C 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu überwachende Para- Grundlage 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

BREMSENREINIGER - 500 ML 

 

 

 

Version  
6.10 

Überarbeitet am:  
20.09.2021 

SDB-Nummer:  
330837-00014 

Datum der letzten Ausgabe: 28.05.2021 
Datum der ersten Ausgabe: 18.07.2014 

 

7 / 20 

Exposition) meter 

Kohlenwasserstof-
fe, C6-C7, n-
alkane, Isoalkane, 
zyklisch, < 5% n-
hexan 

92128-66-0 AGW 700 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-
Lösemittelgemische 

Kohlenstoffdioxid 124-38-9 TWA 5.000 ppm 
9.000 mg/m³ 

2006/15/EC 

 Weitere Information: Indikativ 

  AGW 5.000 ppm 
9.100 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Kohlenwasserstoffe, 
C6-C7, n-alkane, 
Isoalkane, zyklisch, < 
5% n-hexan 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

2035 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

773 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

608 mg/m³ 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

699 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

699 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren. 
Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz dies anrät, nur in einem Bereich 
verwenden, der mit einer explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Sicherheitsbrille 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 166 entsprechen 
 

Handschutz 
 

Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : > 480 min 
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Handschuhdicke : > 0,45 mm 
Richtlinie : Die Ausrüstung sollte DIN EN 374 entsprechen 

 
Anmerkungen 

 
: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklären. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben 
zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wählen. 
Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Risiko explosiver Atmo-
sphären oder Verpuffungen besteht, ist flammfeste antistati-
sche Schutzkleidung zu tragen. 
Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schürzen, Stiefel etc.). 
 

Atemschutz : Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die 
Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 137 entsprechen 
 

Filtertyp : Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Physikalischer Zustand : Aerosol, das ein verdichtetes Gas enthält 
 

Treibmittel 
 

:  Kohlenstoffdioxid 
 

Farbe 
 

:  farblos 
 

Geruch 
 

:  nach Kohlenwasserstoffen 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedebeginn und Siedebe-
reich 
 

: Nicht anwendbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Extrem entzündbares Aerosol. 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: 7,0 %(V) 
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Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: 0,8 %(V) 
 

Flammpunkt 
 

: Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: ca. 200 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Lösungsmittelmischung; pH-Wert-Bestimmung nicht möglich, 
keine wässrige Lösung  
 

Viskosität 
Viskosität, kinematisch 

 
: Nicht anwendbar  

 
Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

: teilweise löslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dampfdruck 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 0,714 g/cm³ (20 °C) 
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Partikeleigenschaften 
Partikelgröße 

 
: Nicht anwendbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Extrem entzündbares Aerosol. 
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 
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Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Oxidationsmittel 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Hautkontakt 
Verschlucken 
Augenkontakt 
 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenstoffdioxid: 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 40000 - 50000 ppm  
Expositionszeit: 30 min 
Testatmosphäre: Dampf 
 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 5,61 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Dampf 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Hautreizung 
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Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Art des Testes : Buehler Test 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : negativ 

 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Ergebnis: negativ 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Säugern (In-
vitro-Zytogenetiktest) 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Methode: OPPTS 870.5395 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Maus 
Applikationsweg : Hautkontakt 
Expositionszeit : 102 Wochen 
Ergebnis : negativ 
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Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Embryo-fötale Entwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Bewertung : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : > 20 mg/l  
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 13 Wochen 

 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
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mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenstoffdioxid: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  NOEC (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): > 100 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 8,2 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,5 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 3,1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,5 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-

: NOELR: 2,6 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
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bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  77,05 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenstoffdioxid: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 0,83 
 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 4 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüs-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in 
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können ge-
fährlich sein. 
Diese Behälter nicht unter Druck setzen, schneiden, schwei-
ßen, hartlöten, weichlöten, bohren, schweißen oder Hitze, 
Flammen, Funken oder anderen Entzündungsquellen ausset-
zen. Sie können explodieren und zu Verletzungen und/oder 
Tod führen. 
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes 
Produkt. 
Aerosoldosen völlig leersprühen (inklusive Treibgas) 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

   gebrauchtes Produkt 
14 06 03, andere Lösemittel und Lösemittelgemische 
 

   nicht gebrauchtes Produkt 
14 06 03, andere Lösemittel und Lösemittelgemische 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

   Gem. Verpackungsgesetz restentleerte Verpackungen: 
Restentleerte, nicht kontaminierte Verpackungen nicht schad-
stoffhaltiger Füllgüter können den Erfassungssystemen für 
Verkaufsverpackungen zur Verwertung zugeführt werden. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : UN 1950 

ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 
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IATA : UN 1950 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN 

ADR : DRUCKGASPACKUNGEN 

RID : DRUCKGASPACKUNGEN 

IMDG : AEROSOLS 
  (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-

hexane) 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : 2 

ADR : 2 

RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 

ADR  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 
Tunnelbeschränkungscode : (D) 

RID  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 23 

Gefahrzettel : 2.1 

IMDG  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : 2.1 
EmS Kode : F-D, S-U 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung : 203  
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(Passagierflugzeug) 
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

14.5 Umweltgefahren 

ADN  
Umweltgefährdend : ja 

ADR  
Umweltgefährdend : ja 

RID  
Umweltgefährdend : ja 

IMDG  
Meeresschadstoff : ja 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht 
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung 
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
   Menge 1 Menge 2 
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E2 
 

 UMWELTGEFAHREN 
 

200 t 500 t 

P3b 
 

 ENTZÜNDBARE 
AEROSOLE 
 

5.000 t 50.000 t 

34 
 

 Erdölerzeugnisse und al-
ternative Kraftstoffe a) 
Ottokraftstoffe und Naphta 
b) Kerosine (einschließlich 
Flugturbinenkraftstoffe) c) 
Gasöle (einschließlich Die-
selkraftstoffe, leichtes 
Heizöl und Gasölmisch-
ströme) d) Schweröle e) 
alternative Kraftstoffe, die 
denselben Zwecken dienen 
und in Bezug auf Ent-
flammbarkeit und Umwelt-
gefährdung ähnliche Ei-
genschaften aufweisen wie 
die unter den Buchstaben 
a bis d genannten Erzeug-
nisse 
 

2.500 t 25.000 t 

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 96,5 %, 
689 g/l 
Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt 
abzüglich Wasser 
 

Verordnung (EC) Nr. 
648/2004, in der jeweils gül-
tigen Form 
 

: 30 % und darüber: Aliphatische Kohlenwasserstoffe 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz 
oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben 
 

:  Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch 
zwei vertikale Linien hervorgehoben. 
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Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd-

lich sein. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Press. Gas : Gase unter Druck 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
2006/15/EC : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
2006/15/EC / TWA : Grenzwerte - 8 Stunden 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemika-
lien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
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schen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); 
UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäi-
schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode 

STOT SE 3 H336 Rechenmethode 

Aquatic Chronic 2 H411 Rechenmethode 

 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewähr-
leistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf 
den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen 
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: HHS DRYLUBE - 400 ML 
 

Produktnummer 
 

: 08931066 
 

Eindeutiger Rezepturidentifi-
kator (UFI) 
 

: V8N2-200D-N003-JHQ2 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Schmiermittel 
Produkt zur professionellen Verwendung 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Adolf Wuerth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12-17 
74653  Künzelsau 
 

Telefon 
 

: +49 794015 0 
 

Telefax 
 

: +49 794015 10 00 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Notrufnummer 

+49 (0)6132 – 84463 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Aerosole, Kategorie 1 
 

 H222: Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwär-
mung bersten. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3 
 

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefähr-
dend, Kategorie 2 
 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bers-
ten. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Reaktion:  

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Lagerung:  

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan 
Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-
alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% 
n-hexan 

92128-66-0 
 
01-2119475514-35 

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 20 - < 25 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, 
Isoalkane, zyklisch 

64742-49-0 
 
601-008-00-2 
01-2119475515-33 

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 20 - < 25 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel 
besteht, ärztlichen Rat einholen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8). 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 
15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und 
Schuhe ausziehen. 
Arzt hinzuziehen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung 
aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatisch und unterstützend behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassernebel 
Alkoholbeständiger Schaum 
Kohlendioxid (CO2) 
Trockenlöschmittel 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Rückzündung auf große Entfernung möglich. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefähr-
dend sein. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
setzen. 
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, 
wenn dies sicher ist. 
Umgebung räumen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Alle Zündquellen entfernen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7) 
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und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen (siehe Ab-
schnitt 8). 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Ein-
dämmen oder Ölsperren). 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Funkensichere Werkzeuge verwenden. 
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. 
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen 
Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes 
verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. 
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen. 
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und 
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien 
anzuwenden sind. 
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Technische Maßnahmen 
 

: Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und 
Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstun-
gen". 
 

Lokale Belüftung / Volllüftung 
 

: Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine 
lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz 
dies anrät, nur in einem Bereich verwenden, der mit einer 
explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 
 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Einatmen von Aerosol vermeiden. 
Nicht verschlucken. 
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Berührung mit den Augen vermeiden. 
Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition 
am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- 
und Sicherheitspraktiken handhaben 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem 
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des 
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und 
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit 
nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wie-
dergebrauch waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unter Verschluss aufbewahren. Dicht verschlossen halten. 
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. In Überein-
stimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vor-
schriften lagern. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen 
oder verbrennen. Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schüt-
zen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Nicht mit den folgenden Produktarten lagern: 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 
Organische Peroxide 
Oxidationsmittel 
Entzündbare Feststoffe 
Pyrophore Flüssigkeiten 
Pyrophore Feststoffe 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzünd-
bare Gase entwickeln 
Sprengstoffe 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 
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Isobutan 75-28-5 AGW 1.000 ppm 
2.400 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

Kohlenwasserstof-
fe, C6-C7, n-
alkane, Isoalkane, 
zyklisch, < 5% n-
hexan 

92128-66-0 AGW 700 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-
Lösemittelgemische 

Kohlenwasserstof-
fe, C7, n-alkane, 
Isoalkane, zyklisch 

64742-49-0 TWA 500 ppm 
2.085 mg/m³ 

2000/39/EC 

 Weitere Information: Indikativ 

  AGW 500 ppm 
2.100 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;(I) 

Propan 74-98-6 AGW 1.000 ppm 
1.800 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

Butan 106-97-8 AGW 1.000 ppm 
2.400 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

Polyethylen 9002-88-4 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

  AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Kohlenwasserstoffe, 
C7, n-alkane, Isoal-
kane, zyklisch 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

2085 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

300 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

447 mg/m³ 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

149 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

149 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Kohlenwasserstoffe, 
C6-C7, n-alkane, 
Isoalkane, zyklisch, < 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

2035 mg/m³ 
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5% n-hexan 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

773 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

608 mg/m³ 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

699 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

699 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Kohlenwasserstoff-
wachse (Erdoel), oxi-
diert 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,23 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,7 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,06 mg/m³ 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,8 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,8 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Kohlenwasserstoffwachse (Erdo-
el), oxidiert 

Süßwasser   0,1 mg/l 

 Meerwasser 0,01 mg/l 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 1 mg/l 

 Abwasserkläranlage 100 mg/l 

 Süßwassersediment 4270 mg/kg 

 Meeressediment 427 mg/kg 

 Boden 854 mg/kg 

 Oral (Sekundärvergiftung) 66,7 mg/kg Nah-
rung 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren. 
Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz dies anrät, nur in einem Bereich 
verwenden, der mit einer explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Sicherheitsbrille 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 166 entsprechen 
 

Handschutz 
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Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : 480 min 
Handschuhdicke : 0,45 mm 
Richtlinie : Die Ausrüstung sollte DIN EN 374 entsprechen 

 
Anmerkungen 

 
: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklären. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben 
zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wählen. 
Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Risiko explosiver Atmo-
sphären oder Verpuffungen besteht, ist flammfeste antistati-
sche Schutzkleidung zu tragen. 
Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schürzen, Stiefel etc.). 
 

Atemschutz : Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die 
Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 137 entsprechen 
 

Filtertyp : Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Physikalischer Zustand : Aerosol, das ein verflüssigtes Gas enthält 
 

Treibmittel 
 

:  Isobutan, Propan, Butan 
 

Farbe 
 

:  hellbraun 
 

Geruch 
 

:  nach Lösemittel 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedebeginn und Siedebe-
reich 
 

: -40 °C 
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Extrem entzündbares Aerosol. 
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Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: 15 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: 5 %(V) 
 

Flammpunkt 
 

: -4 °C 
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: > 200 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Stoff/Gemisch ist unlöslich (in Wasser)  
 

Viskosität 
Viskosität, kinematisch 

 
: < 7 mm²/s (40 °C) 

 
Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

: unlöslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dampfdruck 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 0,707 g/cm³ (20 °C) 
Methode: DIN 51757 
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Partikeleigenschaften 
Partikelgröße 

 
: Nicht anwendbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
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Gefährliche Reaktionen 
 

:  Extrem entzündbares Aerosol. 
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Oxidationsmittel 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Hautkontakt 
Verschlucken 
Augenkontakt 
 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 5,61 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Dampf 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.840 mg/kg  
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 23,3 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Dampf 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.800 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
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dermale Toxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Hautreizung 

 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Hautreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Art des Testes : Buehler Test 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : negativ 

 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Art des Testes : Maximierungstest 
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Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Ergebnis: negativ 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Säugern (In-
vitro-Zytogenetiktest) 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Methode: OPPTS 870.5395 
Ergebnis: negativ 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 476 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Maus 
Applikationsweg : Hautkontakt 
Expositionszeit : 102 Wochen 
Ergebnis : negativ 

 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Embryo-fötale Entwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Fruchtbarkeit / frühe Embryonalentwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Bewertung : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Bewertung : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : > 20 mg/l  
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
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Expositionszeit : 13 Wochen 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 12,47 mg/l  
Applikationsweg : Einatmung 
Expositionszeit : 90 Tage 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 8,2 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,5 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
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Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 3,1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,5 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOELR: 2,6 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 13,4 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
Anmerkungen: Keine Toxizität an der Löslichkeitsgrenze 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 3 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): > 10 - 100 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  NOELR (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 

: NOEC: 0,17 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
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(Chronische Toxizität) 
 

Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  77,05 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 4 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: > 4 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
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(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüs-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in 
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können ge-
fährlich sein. 
Diese Behälter nicht unter Druck setzen, schneiden, schwei-
ßen, hartlöten, weichlöten, bohren, schweißen oder Hitze, 
Flammen, Funken oder anderen Entzündungsquellen ausset-
zen. Sie können explodieren und zu Verletzungen und/oder 
Tod führen. 
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes 
Produkt. 
Aerosoldosen völlig leersprühen (inklusive Treibgas) 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

   gebrauchtes Produkt 
16 05 04, gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehäl-
tern (einschließlich Halonen) 
 

   nicht gebrauchtes Produkt 
16 05 04, gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehäl-
tern (einschließlich Halonen) 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : UN 1950 
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ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 

IATA : UN 1950 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN 

ADR : DRUCKGASPACKUNGEN 

RID : DRUCKGASPACKUNGEN 

IMDG : AEROSOLS 
  (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-

hexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics) 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : 2 

ADR : 2 

RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 

ADR  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 
Tunnelbeschränkungscode : (D) 

RID  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 23 

Gefahrzettel : 2.1 

IMDG  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : 2.1 
EmS Kode : F-D, S-U 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
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Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

14.5 Umweltgefahren 

ADN  
Umweltgefährdend : ja 

ADR  
Umweltgefährdend : ja 

RID  
Umweltgefährdend : ja 

IMDG  
Meeresschadstoff : ja 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht 
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung 
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar 
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(Anhang XIV) 
 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
   Menge 1 Menge 2 
P3a 
 

 ENTZÜNDBARE 
AEROSOLE 
 

150 t 500 t 

E2 
 

 UMWELTGEFAHREN 
 

200 t 500 t 

18 
 

 Hochentzündliche verflüs-
sigte Gase (einschließlich 
LPG) und Erdgas 
 

50 t 200 t 

34 
 

 Erdölerzeugnisse und al-
ternative Kraftstoffe a) 
Ottokraftstoffe und Naphta 
b) Kerosine (einschließlich 
Flugturbinenkraftstoffe) c) 
Gasöle (einschließlich Die-
selkraftstoffe, leichtes 
Heizöl und Gasölmisch-
ströme) d) Schweröle e) 
alternative Kraftstoffe, die 
denselben Zwecken dienen 
und in Bezug auf Ent-
flammbarkeit und Umwelt-
gefährdung ähnliche Ei-
genschaften aufweisen wie 
die unter den Buchstaben 
a bis d genannten Erzeug-
nisse 
 

2.500 t 25.000 t 

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 94,5 %, 
610 g/l 
Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt 
abzüglich Wasser 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz 
oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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Sonstige Angaben 
 

:  Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch 
zwei vertikale Linien hervorgehoben. 
 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd-

lich sein. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
2000/39/EC : Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer 

ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
2000/39/EC / TWA : Grenzwerte - 8 Stunden 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemika-
lien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
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ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); 
UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäi-
schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode 

STOT SE 3 H336 Rechenmethode 

Aquatic Chronic 2 H411 Rechenmethode 

 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewähr-
leistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf 
den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen 
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: MULTI - 400 ML 
 

Produktnummer 
 

: 0893055400 
 

Eindeutiger Rezepturidentifi-
kator (UFI) 
 

: 3XW1-F0J6-000E-JS69 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Detergens, Reinigungsmittel, Schmiermittel, Korrosions-
schutzmittel 
Produkt zur professionellen Verwendung 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Adolf Wuerth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12-17 
74653  Künzelsau 
 

Telefon 
 

: +49 794015 0 
 

Telefax 
 

: +49 794015 10 00 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Notrufnummer 

+49 (0)6132 – 84463 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Aerosole, Kategorie 1 
 

 H222: Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwär-
mung bersten. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3 
 

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefähr-
dend, Kategorie 3 
 

 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bers-
ten. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung. 
 

Ergänzende Gefahrenhin-
weise 

: EUH066  Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Lagerung:  

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische 

Zusätzliche Kennzeichnung 

EUH208 
 

Enthält Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulp-
honat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
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Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Kann den Sauerstoff verdrängen und eine schnelle Erstickung verursachen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-
alkane, isoalkane, cyclische, <2% 
aromatische 

Nicht zugewiesen 
 
01-2119471843-32 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
EUH066 
 

>= 30 - < 50 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-
alkane, isoalkane, cyclische, <2% 
aromatische 

Nicht zugewiesen 
 
01-2119456620-43 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 
 

>= 1 - < 10 

Calcium-bis-(di C8-C10, ver-
zweigt, C9-reich, Alkylnaphtha-
lensulphonat) 

Nicht zugewiesen 
 
01-2119980985-16 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1B; H317 

>= 0,1 - < 1 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel 
besteht, ärztlichen Rat einholen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8). 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. 
Bei Atemstillstand, künstlich beatmen. 
Bei Atemschwierigkeiten, Sauerstoff verabreichen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser abspülen. 
Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. 
Arzt hinzuziehen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
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Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung 
aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh-
ren. 
 

   Das Gas reduziert den zum Atmen verfügbaren Sauerstoff. 
 

   Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatisch und unterstützend behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassernebel 
Alkoholbeständiger Schaum 
Kohlendioxid (CO2) 
Trockenlöschmittel 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Rückzündung auf große Entfernung möglich. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefähr-
dend sein. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
 

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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 Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
setzen. 
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, 
wenn dies sicher ist. 
Umgebung räumen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Personen in Sicherheit bringen. 
Alle Zündquellen entfernen. 
Den Bereich belüften. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7) 
und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen (siehe Ab-
schnitt 8). 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Ein-
dämmen oder Ölsperren). 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Funkensichere Werkzeuge verwenden. 
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. 
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen 
Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes 
verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. 
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen. 
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und 
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien 
anzuwenden sind. 
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Technische Maßnahmen 
 

: Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und 
Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstun-
gen". 
 

Lokale Belüftung / Volllüftung 
 

: Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine 
lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz 
dies anrät, nur in einem Bereich verwenden, der mit einer 
explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 
 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Einatmen von Aerosol vermeiden. 
Nicht verschlucken. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition 
am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- 
und Sicherheitspraktiken handhaben 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem 
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des 
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und 
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit 
nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wie-
dergebrauch waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unter Verschluss aufbewahren. Kühl an einem gut belüfteten 
Ort aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen 
nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern. Auch nach Ge-
brauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Kühl halten. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Nicht mit den folgenden Produktarten lagern: 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 
Organische Peroxide 
Oxidationsmittel 
Entzündbare Feststoffe 
Pyrophore Flüssigkeiten 
Pyrophore Feststoffe 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzünd-
bare Gase entwickeln 
Sprengstoffe 
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Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge  
 

Empfohlene Lagerungstem-
peratur 
 

:  < 40 °C 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Kohlenwasserstof-
fe, C9-C10, n-
alkane, isoalkane, 
cyclische, <2% 
aromatische 

Nicht zuge-
wiesen 

AGW 300 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-
Lösemittelgemische 

Propan 74-98-6 AGW 1.000 ppm 
1.800 mg/m³ 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

Destillate (Erdöl), 
mit Wasserstoff 
behandelte schwe-
re paraffinhaltige 

64742-54-7 AGW (Dampf 
und Aerosole) 

5 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Kohlenwasserstof-
fe, C11-C14, n-
alkane, isoalkane, 
cyclische, <2% 
aromatische 

Nicht zuge-
wiesen 

AGW 300 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  AGW 300 mg/m³ DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-
Lösemittelgemische 

Butan 106-97-8 AGW 1.000 ppm 
2.400 mg/m³ 

DE TRGS 
900 
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 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 

 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Calcium-bis-(di C8-
C10, verzweigt, C9-
reich, Alkylnaphtha-
lensulphonat) 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

70 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

10 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Calcium-bis-(di C8-C10, ver-
zweigt, C9-reich, Alkylnaphtha-
lensulphonat) 

Süßwasser   4 µg/l 

 Süßwasser - zeitweise 2,7 µg/l 

 Meerwasser 0,4 µg/l 

 Abwasserkläranlage 10 mg/l 

 Süßwassersediment 69 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meeressediment 6,9 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Boden 13,9 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Oral (Sekundärvergiftung) 22,2 mg/kg Nah-
rung 

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff 
behandelte schwere paraffinhal-
tige 

Oral (Sekundärvergiftung) 9,33 mg/kg Nah-
rung 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren. 
Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine lokale Entlüftung zu verwenden. 
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz dies anrät, nur in einem Bereich 
verwenden, der mit einer explosionssicheren Entlüftung ausgestattet ist. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Sicherheitsbrille 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 166 entsprechen 
 

Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : > 480 min 
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Handschuhdicke : > 0,4 mm 
 
 

Anmerkungen 
 

: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklären. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Risiko explosiver Atmo-
sphären oder Verpuffungen besteht, ist flammfeste antistati-
sche Schutzkleidung zu tragen. 
 

Atemschutz : Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die 
Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 137 entsprechen 
 

Filtertyp : Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Physikalischer Zustand : Aerosol, das ein verflüssigtes Gas enthält 
 

Treibmittel 
 

:  Propan, Butan 
 

Farbe 
 

:  hellgelb 
 

Geruch 
 

:  charakteristisch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedebeginn und Siedebe-
reich 
 

: Nicht anwendbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Extrem entzündbares Aerosol. 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Flammpunkt : 33,3 °C 
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 Der Flammpunkt ist nur für den flüssigen Anteil in der Sprüh-
dose gültig. 
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Lösungsmittelmischung; pH-Wert-Bestimmung nicht möglich, 
keine wässrige Lösung  
 

Viskosität 
Viskosität, kinematisch 

 
: Nicht anwendbar  

 
Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

: unlöslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dampfdruck 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 0,789 g/cm³ (20 °C) 
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Partikeleigenschaften 
Partikelgröße 

 
: Nicht anwendbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Extrem entzündbares Aerosol. 
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefäße. 
Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln. 
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Oxidationsmittel 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Hautkontakt 
Verschlucken 
Augenkontakt 
 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 4.951 mg/m³  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Dampf 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
Atmungstoxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 3.160 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
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Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Schwache Hautreizung 

 
Bewertung : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh-

ren. 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Hautreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 
Bewertung : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh-

ren. 
 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Hautreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Augenreizend, reversibel innerhalb 21 Tagen 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Art des Testes : Maximierungstest 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Art des Testes : Maximierungstest 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Art des Testes : Buehler Test 
Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : positiv 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 
Bewertung : Geringe oder moderate Sensibilisierungsrate der Haut beim 

Menschen wahrscheinlich oder bewiesen. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Säugern (In-
vitro-Zytogenetiktest) 
Spezies: Maus 
Applikationsweg: Verschlucken 
Ergebnis: negativ 
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Keimzell-Mutagenität- Be-
wertung 
 

:  Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 % 
(Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung 
P) 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 476 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

 Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 473 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Ratte 
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 105 Wochen 
Ergebnis : negativ 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 % 
(Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung 
P) 
 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 
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Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Screening-Test zur Erfassung von Fortpflan-
zungs- und Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Embryo-fötale Entwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Embryo-fötale Entwicklung 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Inhalation (Dampf) 
Ergebnis: negativ 
 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Toxizitätsstudie mit kombinierten wiederholten 
Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Verschlucken 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Toxizitätsstudie mit kombinierten wiederholten 
Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Verschlucken 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Bewertung : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 10.186 mg/m³  
Applikationsweg : Inhalation (Dampf) 
Expositionszeit : 13 Wochen 

 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 100 mg/kg  
LOAEL : 300 mg/kg  
Applikationsweg : Verschlucken 
Expositionszeit : 90 Tage 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 408 

 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als 
aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden. 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 10 - 30 
mg/l 
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Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 22 - 46 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1.000 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 1.000 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 
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Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Cyprinus carpio (Karpfen)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 10 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

 
 

  EL10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:  NOEC : > 100 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOELR: 2,2 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  89 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-alkane, isoalkane, cyclische, <2% aromatische: 
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Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  69 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F 
 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Calcium-bis-(di C8-C10, verzweigt, C9-reich, Alkylnaphthalensulphonat): 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: > 6,6 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüs-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in 
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 
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Verunreinigte Verpackungen :  Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 

zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können ge-
fährlich sein. 
Diese Behälter nicht unter Druck setzen, schneiden, schwei-
ßen, hartlöten, weichlöten, bohren, schweißen oder Hitze, 
Flammen, Funken oder anderen Entzündungsquellen ausset-
zen. Sie können explodieren und zu Verletzungen und/oder 
Tod führen. 
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes 
Produkt. 
Aerosoldosen völlig leersprühen (inklusive Treibgas) 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

   gebrauchtes Produkt 
13 02 05, nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmier-
öle auf Mineralölbasis 
 

   nicht gebrauchtes Produkt 
13 02 05, nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmier-
öle auf Mineralölbasis 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : UN 1950 

ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 

IATA : UN 1950 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN 

ADR : DRUCKGASPACKUNGEN 

RID : DRUCKGASPACKUNGEN 

IMDG : AEROSOLS 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : 2 
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ADR : 2 

RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 

ADR  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Gefahrzettel : 2.1 
Tunnelbeschränkungscode : (D) 

RID  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Klassifizierungscode : 5F 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 23 

Gefahrzettel : 2.1 

IMDG  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : 2.1 
EmS Kode : F-D, S-U 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug) 

: 203  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt 
Gefahrzettel : Flammable Gas 

14.5 Umweltgefahren 

ADN  
Umweltgefährdend : nein 

ADR  
Umweltgefährdend : nein 

RID  
Umweltgefährdend : nein 

IMDG  
Meeresschadstoff : nein 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht 
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung 
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
   Menge 1 Menge 2 
P3a 
 

 ENTZÜNDBARE 
AEROSOLE 
 

150 t 500 t 

18 
 

 Hochentzündliche verflüs-
sigte Gase (einschließlich 
LPG) und Erdgas 
 

50 t 200 t 

34 
 

 Erdölerzeugnisse und al-
ternative Kraftstoffe a) 
Ottokraftstoffe und Naphta 
b) Kerosine (einschließlich 
Flugturbinenkraftstoffe) c) 
Gasöle (einschließlich Die-
selkraftstoffe, leichtes 
Heizöl und Gasölmisch-
ströme) d) Schweröle e) 

2.500 t 25.000 t 
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alternative Kraftstoffe, die 
denselben Zwecken dienen 
und in Bezug auf Ent-
flammbarkeit und Umwelt-
gefährdung ähnliche Ei-
genschaften aufweisen wie 
die unter den Buchstaben 
a bis d genannten Erzeug-
nisse 
 

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 88 %, 
694,32 g/l 
Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt 
abzüglich Wasser 
 

Verordnung (EC) Nr. 
648/2004, in der jeweils gül-
tigen Form 
 

: 30 % und darüber: Aliphatische Kohlenwasserstoffe 
Sonstige Verbindungen: Duftstoffe 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz 
oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben 
 

:  Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch 
zwei vertikale Linien hervorgehoben. 
 

Volltext der H-Sätze 

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd-

lich sein. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH066 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh-

ren. 

Volltext anderer Abkürzungen 
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Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemika-
lien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); 
UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäi-
schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 
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Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

STOT SE 3 H336 Rechenmethode 

Aquatic Chronic 3 H412 Rechenmethode 

 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewähr-
leistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf 
den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen 
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname gleitmo 100 S SPRAY

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Aerosol
Schmierstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Telefon +49 (0) 6301 3206 - 0, Telefax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail reach@fuchs-lubritech.de
Internet www.fuchs-lubritech.com

Auskunftgebender Bereich Product Safety Management
Telefon +49 (0) 6301 3206 - 0
Telefax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail (sachkundige Person):
reach@fuchs-lubritech.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft +49 (0)171 / 4632154
Telefon 06301/3206-808
Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß 67/548/EWG oder 1999/45/EG

F+; R12

R-Sätze
12 Hochentzündlich.

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Aerosol 1 H222, H229

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

2.3. Sonstige Gefahren
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Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt
Durch Gebrauch Bildung explosiver/leichtentzündlicher Dampf- Luftgemische möglich.
Es können auftreten: Reizung der Augen; bei wiederholter Exposition:Irritation der Haut.

! ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Beschreibung
Druckgas: Propan / Butan
Wirkstoff: Mineralöl, Additive, Festschmierstoffe

! Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemäß 67/548/EWG

67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol 5 < 10 F R11; Xi R36; R67
74-98-6 200-827-9 Propan 5 < 10 F+ R12
75-28-5 200-857-2 Isobutan 5 < 10 F+ R12
106-97-8 203-448-7 Butan 50 <= 80 F+ R12
64742-82-1 927-241-2 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 

aromatics
3 < 5 Xn; R10-65-66-67-52/53

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]

67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol 5 < 10 Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336
74-98-6 200-827-9 Propan 5 < 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
75-28-5 200-857-2 Isobutan 5 < 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
106-97-8 203-448-7 Butan 50 <= 80 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
64742-82-1 927-241-2 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 

aromatics
3 < 5 Flam Liqu. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304 / STOT SE 3, H336 / 

Aquatic Chronic 3, H412

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung  REACH Registriernr.

74-98-6 Propan Exempt
106-97-8 Butan Exempt
64742-82-1 Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119471843-32

Zusätzliche Hinweise
keine bei sachgemäßer Lagerung und Anwendung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, nicht trocknen lassen.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen.
Aus Gefahrenbereich bringen.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Keine organischen Lösemittel verwenden
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome
Folgende Symptome können auftreten:
Husten
Narkosezustand
Kopfschmerz
Benommenheit
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Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren
Aspirationsgefahr bei Erbrechen nach Verschlucken

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Schaum
Trockenlöschmittel
Kohlendioxid
Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte einzustufen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Sonstige Hinweise
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Explosionsgefahr bei längerer Erhitzung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.
Es sind die allgemeinen Regeln der Industriehygiene beim Umgang mit chem. Erzeugnissen zu befolgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
In gut belüfteten Räumen arbeiten.
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
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Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Das Produkt ist hochentzündlich.
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderung an Lagerräume und Behälter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.
Produkt nicht in Treppenaufgängen und Durchgängen lagern

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Behälter trocken halten.
Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.

Angaben zur Lagerstabilität
Lagerzeit: 24 Monate.

Lagerklasse 2B

Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

! ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
! Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung

106-97-8 Butan 8 Stunden 2400 1000 4(II) DFG

75-28-5 Isobutan 8 Stunden 2400 1000 4(II) DFG

74-98-6 Propan 8 Stunden 1800 1000 4(II) DFG

67-63-0 Propan-2-ol 8 Stunden 500 200 2(II) DFG, Y

64742-48-9 Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behand.,schwere 8 Stunden 1000 8h, TRGS 900 / 901

Zusätzliche Hinweise
Als Grundlagen dienten die bei der Erstellung gültigen Referenzen.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Atemschutz
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich

Handschutz
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die tatsächliche Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht wissenschaftlich 
vorhersagbar, und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Handschuhe aus PVC bei längerem oder intensivem Hautkontakt
Die Durchdringungszeit ist abhängig von der mechanischen Beanspruchung und muß deshalb im Einzelfall überprüft werden.

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille, bei Gefahr von Spritzern

Sonstige Schutzmaßnahmen
Chemieübliche Arbeitskleidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nur an gut belüfteten Stellen verwenden
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aerosol

Farbe
schwarz

Geruch
benzinartig

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar

Siedebereich nicht anwendbar Aerosol

Schmelzpunkt / 
Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Flammpunkt < 0 °C Wirkstoff + anteilig 
gelöstes Treibgas

Verdampfungsgeschwindi
gkeit

nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest) nicht bestimmt

Entzündbarkeit (gasförmig) nicht bestimmt

Zündtemperatur nicht bestimmt

Selbstentzündungstemper
atur

keine bekannt

Untere Explosionsgrenze 1,7 Vol-%

Obere Explosionsgrenze 11,1 Vol-%

Dampfdruck 2,4 - 3 bar 20 °C Doseninnendruck

Relative Dichte 0,7 - 0,73 g/cm3 20 °C Wirkstoff+anteilig 
gelöstes Treibgas

Dampfdichte nicht bestimmt

Löslichkeit in Wasser praktisch unlöslich

Löslichkeit / Andere nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser (log P O/W)

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Viskosität nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
keine

Explosive Eigenschaften
Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luft-Gemische möglich
Berstgefahr bei Erwärmung über 50°C

9.2. Sonstige Angaben
Dämpfe sind schwerer als Luft.
Brennbare Flüssigkeit.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilität
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Wegen des hohen Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefässe.
Entwicklung zündfähiger Gemische möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

10.5. Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
keine bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Oral keine Angaben verfügbar

Reizwirkung Haut Häufiger und/oder langandauernder Kontakt kann 
zu Hautreizung führen

Reizwirkung Auge Reizwirkung möglich wenn Spritzer ins Auge gelangen

Sensibilisierung 
Haut

keine sensibilisierende Wirkung 
bekannt

Erfahrungen aus der Praxis
Häufiger Kontakt kann insbesondere nach Antrocknen zu Haut- und Augenreizungen führen.

Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Stoffrichtlinie (67/548/EWG) vorgenommen (konventionelles Verfahren).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch keine Angaben verfügbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische 
Abbaubarkeit

keine Angaben verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprüft. Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht 
wahrscheinlich.
Zubereitung ist wasserunlöslich und verursacht keine Emulsionsbildung

12.4. Mobilität im Boden
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Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Verhalten in Kläranlagen
Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Allgemeine Hinweise
Ökologische Daten liegen nicht vor.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Produkt darf nicht in Gewässer gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung für das Produkt
Entsorung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung für die Verpackung
Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.
Restentleerte und drucklose Dosen: EAK 15 01 04
Einweggebinde gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen

Allgemeine Hinweise
Verantwortlich für die korrekte Klassifizierung ist letzten Endes der Abfallerzeuger, da der EAK für stoffgleiche Abfälle aus unterschiedlicher Herkunft 
verschiedene Schlüssel vergibt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer 1950 1950 1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN AEROSOLS Aerosols, flammable

14.3. 
Transportgefahrenklassen

2.1 2.1 2.1

14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 2.1
Tunnelbeschränkungscode D
Klassifizierungscode 5F
Mindermengenregelungen sind hier nicht beachtet
Klassifizierungscode: 5F

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
Verpackungsbeschriftung: AEROSOLS  UN 1950

Lufttransport ICAO/IATA-DGR
UN-4G/Y fibreboard boxes required

Weitere Angaben zum Transport
Postbeförderung zugelassen: Mengenbeschränkungen beachten.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

VOC Richtlinie
VOC Gehalt 81 %      

Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
zu beachten: TRG 300 "Aerosole"
ZH 1/390 "Merkblatt: Druckgasdosen

Wassergefährdungsklasse 1 Mischungs-WGK nach Anhang 4 VwVwS 1999

Anhang I, Nr. 11Störfallverordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Angaben in diesem SDB verwenden

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen
Verwendung nur nach Gebrauchsanweisung unter Beachtung der Warnhinweise.
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein Rechtsverhältnis.
Wesentliche Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe sind am linken Seitenrand mit "!" gekennzeichnet.
Alle Inhaltsstoffe des Produktes sind TSCA-gelistet.
Siehe Produktmerkblatt.

Änderungshinweise: "!" = Daten gegenüber der Vorversion geändert. Vorversion: 2.6

Quellen der wichtigsten Daten
Sicherheitsdatenblätter der Rohstoffe

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R/H-Sätze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

R 10 Entzündlich.
R 11 Leichtentzündlich.
R 12 Hochentzündlich.
R 36 Reizt die Augen.
R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

-?-
H220 Extrem entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: Interflon Grease MP 2/3
· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierfett DIN 51825 KPF2-3N-25.

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:

Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: +31(0)165.55.39.11
Fax: +31(0)165.53.80.82
Email: info@interflon.com
www.interflon.com

· Auskunftgebender Bereich: Product safety department.
· Notrufnummer: Tel.: +49 30 19240

2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfällt.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

· Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

· Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung:

Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl, Lithiumkomplex-Verdicker, Teflon® und Zusätzen.
Interflon Grease MP 2/3 ist gelistet durch NSF gemäß DIN V 10517 für den Gebrauch auf Werkzeugen und
Maschinenteilen in der Nahrungsmittelindustrie, wo das Schmiermittel oder der geschmierte Teil nicht direkt
mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen kann (NSF-H2) mit Registrierungsnummer 144639.

· Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt
· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

 DE

(Fortsetzung auf Seite 2)
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4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Nach Einatmen: Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
· Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
· Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
· Hinweise für den Arzt:
· Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
· Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.

· Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
· Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
· Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
· Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden
Grenzwerten.

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 3)

 DE
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· Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

· Atemschutz: Nicht erforderlich.
· Handschutz: Nicht erforderlich.
· Handschuhmaterial Nicht erforderlich.
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Nicht erforderlich.
· Augenschutz: Nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: fest, fett
Farbe: Hellbraun

· Geruch: Ölartig

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -25°C
Siedepunkt/Siedebereich: > 300°C

· Flammpunkt: > 250°C

· Selbstentzündlichkeit: >300°C

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dampfdruck bei 20°C: <0,01 kPa

· Dichte bei 20°C: 0,92 g/ml

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.

· Viskosität:
Dynamisch bei 20°C: 2-3 NLGI

· Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10 Stabilität und Reaktivität

· Reaktivität
· Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

>250°C
Zu vermeidende Bedingungen: offenes Feuer.

· Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Unverträgliche Materialien: Starke Säuren, starke Basen und starke Oxydatoren.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Thermische Zersetzungsprodukte oder Verbrennungsreste können Kohlenmonoxyd und Teilverbrennte
Kohlenwasserstoffe freisetzen. (Ab
400°C können in geringem Masse Fluorverbindungen freigesetzt werden.)

 DE
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11 Toxikologische Angaben

· Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung.
· am Auge: Keine Reizwirkung.
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12 Umweltbezogene Angaben

· Toxizität
· Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Verhalten in Umweltkompartimenten:
· Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

· Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

· Europäischer Abfallkatalog

20 01 26 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

· UN-Nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· Transportgefahrenklassen

· ADR, IMDG, IATA
· Klasse entfällt

Nicht klassifiziert

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· ADN
· ADN/R-Klasse: entfällt

· Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA entfällt

· Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein

· Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.

· Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

· Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
· Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department.
· Ansprechpartner:

Head Laboratory
Email: service@interflon.com

 DE
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens  
   
1.1  Produktidentifikator  
     SINTONO TERRA SK-RE EP  

 

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird  

   Relevante identifizierte Verwendungen  
   Produktkategorien [PC]  
   PC24 - Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel  
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

   
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter 
Anwender/Händler)  
  Lubricant Consult GmbH  

 

   Straße :   Gutenbergstraße 13  
   Postleitzahl/Ort :   63477   MAINTAL  
   Telefon :   06109/7650-0  
   Telefax :   06109/7650-51  
   Ansprechpartner für Informationen :   Umwelt & Arbeitsschutz: Dr. Rüdiger Hofmann  
1.4  Notrufnummer  
     06109/7650-0  

 

   
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
   
2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Keine  
2.2  Kennzeichnungselemente  
   Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische  
   EUH210  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
2.3  Sonstige Gefahren  
   Keine  
   
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
   
3.2  Gemische  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  

   
  Propylencarbonat ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119537232-48-xxxx ; EG-Nr. : 203-572-1; CAS-Nr. : 108-32-7  

  
  Gewichtsanteil :  ≥ 1 - < 5 %  
  Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319    

 

 

   Weitere Inhaltsstoffe  

   
  Esteröl  
      

 

 

   
  Anorganische Feststoffe  
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  Nicht kennzeichnungspflichtige Additive  
      

 

 

   Zusätzliche Hinweise  
   Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  
   
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
   
4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

   
Nach Einatmen  

  
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand 
künstliche Beatmung einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.  

 

   
Bei Hautkontakt  

  
Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Bei Hautreizungen Arzt 
aufsuchen.  

 

   
Nach Augenkontakt  

  
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt 
aufsuchen.  

 

   
Nach Verschlucken  

  
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). In 
allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.  

 

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
   Keine  
   
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
   
5.1  Löschmittel  

   Geeignete Löschmittel  
  Schaum. Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. ABC-Pulver. BC-Pulver. Sand. Wassersprühstrahl.  

 

   Ungeeignete Löschmittel  
  Wasser. Scharfer Wasserstrahl. Wasservollstrahl.  

 

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

   Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Bei Brand entsteht dichter, schwarzer 
Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.  

   Gefährliche Verbrennungsprodukte:  
  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.  

 

5.3  Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.  
5.4  Zusätzliche Hinweise  
   Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
   
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
   
   Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  

   Keine  
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6.2  Umweltschutzmaßnahmen  
   Keine  
6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

   Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Geeignetes Material zum Aufnehmen: 
Universalbinder. Kieselgur.  

6.4  Verweis auf andere Abschnitte  
   Keine  
   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
   

   

 

7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
   Schutzmaßnahmen  

   
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Nebelerzeugung/-bildung. 
Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
   Zusammenlagerungshinweise  

   Lagerklasse :   11      
Lagerklasse (TRGS 510) :   11      

 

   Fernhalten von  
  Nahrungs- und Futtermittel  

 

   Weitere Angaben zu Lagerbedingungen  

   Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Schützen gegen UV-
Einstrahlung/Sonnenlicht. Feuchtigkeit. Luft-/Sauerstoffzutritt. Staubablagerungen.  

7.3  Spezifische Endanwendungen  
   Keine  
   
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen  
   
8.1  Zu überwachende Parameter  
   Arbeitsplatzgrenzwerte  
   Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )  

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )  
  Grenzwert :  nicht relevant    

 

   DNEL/DMEL und PNEC-Werte  
   DNEL/DMEL  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (lokal) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 10 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 10 mg/kg  
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   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 17,4 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Oral  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 10 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (lokal) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 20 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 20 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeit (wiederholt)  
   Grenzwert :  = 70,56 mg/m3  
   PNEC  
   Grenzwerttyp :  PNEC Gewässer, Süßwasser ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Grenzwert :  = 0,9 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC Gewässer, periodische Freisetzung ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Grenzwert :  = 9 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC Gewässer, Meerwasser ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Grenzwert :  = 0,09 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC Boden ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Grenzwert :  = 0,81 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC Kläranlage (STP) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Grenzwert :  = 7400 mg/l  
8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition  
   Persönliche Schutzausrüstung  
   Augen-/Gesichtsschutz  
   Augenschutz: nicht erforderlich. Vermeiden von: Augenkontakt.  

   Empfohlene Augenschutzfabrikate  
  DIN EN 166  

 

   Hautschutz  
   Handschutz  
   Handschutz ist nicht erforderlich  
   Bei häufigerem Handkontakt : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
   Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk) Butylkautschuk  
   Empfohlene Handschuhfabrikate : DIN EN 374 DIN EN 420  
   Atemschutz  
   Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole  
   
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
   
9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  
   Farbe :    hellbeige  

 

   Sicherheitsrelevante Basisdaten  
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Aggregatzustand :        pastös           
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa )    >    300     °C       
Zersetzungstemperatur :  ( 1013 hPa )    >    250     °C       
Flammpunkt :  ( 1013 hPa )    >    250     °C       
Dampfdruck :  ( 50 °C )    <    0,1     hPa       
Dichte :  ( 20 °C )    =    0,94     g/cm3       

 

9.2  Sonstige Angaben  
   Keine  
   
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
   
10.1  Reaktivität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.2  Chemische Stabilität  
   Das Produkt ist stabil.  
10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.4  Zu vermeidende Bedingungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.5  Unverträgliche Materialien  
   Oxidationsmittel, stark. Säure, konzentriert. Alkalien (Laugen), konzentriert.  
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte  
   Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Ruß. Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.  
   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
   
11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
   Analogieschluss  
   Akute Wirkungen  
   Akute orale Toxizität  
   Parameter :  LD50  
   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  > 5000 mg/kg  
   Akute dermale Toxizität  
   Parameter :  LD50  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Spezies :  Kaninchen  
   Wirkdosis :  > 5000 mg/kg  
   Reizung und Ätzwirkung  
   Primäre Reizwirkung an der Haut  
   Parameter :  Primäre Reizwirkung an der Haut ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Ergebnis :  Nicht reizend  
   Parameter :  Primäre Reizwirkung an der Haut ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Ergebnis :  Nicht ätzend  
   Reizung der Augen  
   Parameter :  Reizung der Augen ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Ergebnis :  Reizend  
   Sensibilisierung  
   Bei Hautkontakt  
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   Parameter :  Sensibilisierung der Haut ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Ergebnis :  Nicht sensibilisierend.  
   Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)  
   Subakute orale Toxizität  
   Parameter :  Höchste nicht letale Dosis (DD) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  > 5000 mg/kg  
   Expositionsdauer :  6 h  
   Methode :  OECD 413  

   
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und 
fortpflanzungsgefährdende Wirkung)  

   Karzinogenität  
   Parameter :  Karzinogenität ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Spezies :  Maus  
   Wirkdosis :  1500 - 2000 mg/kg  
   Expositionsdauer :  728 d  
   Prüfergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 451  
   Keimzellmutagenität  
   Genotoxizität  
   Parameter :  Genotoxizität ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  In-vitro-Mutagenität  
   Wirkdosis :  = 0,05 g  
   Prüfergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 471 (Ames Test)  
   Parameter :  Genotoxizität ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Prüfergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 482  
   Parameter :  Genotoxizität ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Expositionsweg :  In-vivo-Mutagenität  
   Wirkdosis :  = 1666 mg/kg  
   Prüfergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 474  
   Reproduktionstoxizität  
   Entwicklungstoxizität/Teratogenität  
   Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitätsstudie  

   Parameter :  Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitätsstudie ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-
32-7 )  

   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Prüfergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 414  
   
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
   
12.1  Toxizität  
   Analogieschluss  
   Aquatische Toxizität  
   Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
   Parameter :  LC50 ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
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   Spezies :  Cyprinus carpio (Karpfen)  
   Auswerteparameter :  Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
   Wirkdosis :  > 1000 mg/l  
   Expositionsdauer :  96 h  
   Methode :  Verordnung (EG) Nr. 440/2008, Anhang, C.3  
   Unschädlich für Fische bis zur geprüften Konzentration.  
   Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität  
   Parameter :  EC50 ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Spezies :  Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
   Auswerteparameter :  Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität  
   Wirkdosis :  > 1000 mg/l  
   Expositionsdauer :  48 h  
   Methode :  OECD 202  
   Unschädlich für Wasserflöhe bis zur geprüften Konzentration.  
   Akute (kurzfristige) Algentoxizität  
   Parameter :  ErC50 ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Spezies :  Scenedesmus subspicatus  
   Auswerteparameter :  Akute (kurzfristige) Algentoxizität  
   Wirkdosis :  > 900 mg/l  
   Expositionsdauer :  72 h  
   Methode :  OECD 201  
   Parameter :  EbC50 ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Spezies :  Selenastrum capricornutum  
   Auswerteparameter :  Akute (kurzfristige) Algentoxizität  
   Wirkdosis :  > 929 mg/l  
   Expositionsdauer :  72 h  
   Methode :  OECD 201  
   Unschädlich für Algen bis zur geprüften Konzentration.  
   Bakterientoxizität  
   Parameter :  EC50 ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7 )  
   Spezies :  Pseudomonas putida  
   Auswerteparameter :  Bakterientoxizität  
   Wirkdosis :  = 25619 mg/l  
   Expositionsdauer :  72 h  
   Methode :  DIN 38412 / Teil 8  
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
   Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).  
   Biologischer Abbau  
   Parameter :  Biologischer Abbau  
   Inokulum :  Eliminationsgrad  
   Auswerteparameter :  Aerob  
   Wirkdosis :  > 70 %  
   Expositionsdauer :  28 d  
12.3  Bioakkumulationspotenzial  

   Parameter :  Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W) ( Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-
32-7 )  

   Konzentration :  = -0,5  
   Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.  
12.4  Mobilität im Boden  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
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12.6  Andere schädliche Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.7  Zusätzliche ökotoxikologische Informationen  
   Keine  
12.8  Gesamtbeurteilung  

   Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der 
Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.  

   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
   

   Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Die Zuordnung der 
Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.  

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung  

   Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen. Abfälle getrennt sammeln. Die 
Entsorgung ist nachweispflichtig.  

   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
   
14.1  UN-Nummer  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.3  Transportgefahrenklassen  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.4  Verpackungsgruppe  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.5  Umweltgefahren  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
   Keine  
   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
   

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  

   Nationale Vorschriften  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I) :   < 1   %  
   Wassergefährdungsklasse (WGK)  
   Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend)   Einstufung gemäß VwVwS    
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
   
16.1  Änderungshinweise  
   Keine  
16.2  Abkürzungen und Akronyme  
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   Keine  
16.3  Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
   Keine  

16.4  Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

   Es liegen keine Informationen vor.  
16.5  Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  
   H319  Verursacht schwere Augenreizung.  

 

16.6  Schulungshinweise  
   Keine  
16.7  Zusätzliche Angaben  
   Keine  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  

 
 





SINTONO TERRA SK-RE EP
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Ausgabedatum:  10.07.2018

5 kg Eimer, 10 kg Eimer, 25 kg Hobbock, 50 kg Hobbock, 180 kg Fass, Sondergebinde auf Anfrage

Verpackungseinheiten

SINTONO TERRA SK-RE EP ist ein feststofffreies Schmierfett für Spurkranzschmieranlagen. Dadurch wird verhindert, dass es in 
druckbeaufschlagten Fördersystemen zu Ablagerungen von Partikeln kommt, die die Funktion beeinträchtigen.

SINTONO TERRA SK-RE EP enthält synergetisch wirkende Additive, die im Bereich der Grenz- und Mischreibung den Metallkontakt der 
Reibpartner verhindern. Hierdurch wird auch bei hoher Flächenpressung der Reib- und Verschleißwert herabgesetzt.

Typischer Einsatzort

SINTONO TERRA SK-RE EP ist ein Spezialfett zur Schmierung des Spurkranzes. Auch bei Auftreten von sehr niedrigen 
Umgebungstemperaturen ist eine sichere Schmierung gewährleistet.

SINTONO TERRA SK-RE EP ist geeignet für alle Last- und Geschwindigkeitsbereiche, sowie für Hochgeschwindigkeitsbereiche.

Besondere Eigenschaften

- Sehr gute Wasserbeständigkeit

- Ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen

- Sehr gut förderbar im gesamten Temperatur-Einsatzbereich

- Biologisch leicht abbaubar

- Reduziert den Geräuschpegel

- Hohe Walkstabilität

- Außergewöhnlich gute Hafteigenschaften

- Ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz

- Hohe Betriebssicherheit auch bei tiefen Temperaturen

Technische Merkmale Wert Dimension Norm / Standard

Farbe hellbeige

Dichte bei 20°C 0,94 g/cm³ DIN 51757

Temperatur-Einsatzbereich -50 bis 120 °C

Konsistenzgeber Silikat  

Basisöl Ester  

Basisölviskosität kin. bei 40°C 80 mm²/s DIN EN ISO 3104

Ruhpenetration 400 – 430 mm/10 DIN ISO 2137

Konsistenzklasse (NLGI) 00  DIN 51818

Tropfpunkt ohne °C DIN ISO 2176

Wasserbeständigkeit 1 – 90 DIN 51807

Biologische Abbaubarkeit nach 28 Tagen > 70 % OECD 301

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der 
jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: http://www.lubcon.com
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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Produktname : Klübersynth GE 4 75 W 90 

Artikel-Nr. : 012117 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Schmieröl 

Empfohlene 
Einschränkungen der 
Anwendung 

: Nur für gewerbliche Anwender. 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

  KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN 
Geisenhausenerstrasse 7 
D-81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 897876-0 
Fax: +49 (0) 897876-333 
 

Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: mcm@klueber.com 
Material Compliance Management 
 

 

Nationaler Kontakt : Klüber Lubrication Deutschland 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Deutschland 
+49-89-7876-0 
Fax: +49-89-7876-565 
www.klueber.com 
 

 

1.4 Notrufnummer 

  0049 (0) 897876-700 (24hrs) 
 
 
 
 

 

 

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Augenreizung, Kategorie 2  H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
Sensibilisierung durch Hautkontakt,  H317: Kann allergische Hautreaktionen 
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Kategorie 1 verursachen. 

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

 Sensibilisierend   R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :  

 

    

 
Signalwort : Achtung 

 
Gefahrenhinweise : H317 Kann allergische Hautreaktionen 

verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sicherheitshinweise : Prävention:  
P261 Einatmen von Dampf vermeiden. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 

außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen 

Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 

Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 

   
 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 68937-96-2 Polysulfide, Di-tert-butyl- 
  Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit 

Phosphor(V)-oxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) 

2.3 Sonstige Gefahren 

 

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl 
Esteröl 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 

INDEX-Nr. 
Registrierung

snummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Polysulfide, Di-tert-
butyl- 

68937-96-2 
273-103-3 

Xi; R43 
Xi; R38 

Skin Sens. 1B; 
H317 

>= 1 - < 2,5 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  -  DE 

  

Klübersynth GE 4 75 W 90 

Version 2.2  Überarbeitet am 29.07.2015 Druckdatum 08.02.2016  

 

3 / 15 

 R52/53 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

Reaktionsprodukt aus 
Bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphorsäure 
mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und 
Aminen, C12-14 
(verzweigt) 

 
931-384-6 
 

Xn; R22 
Xi; R43 
Xi; R41 
N; R51/53 
 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

>= 1 - < 2,5 

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 
16. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen : Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen. 
Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der 
Anzeichen/Symptome, ärztliche Betreuung hinzuziehen. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und 
ärztlichen Rat einholen. 
Atemwege freihalten. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
 

Nach Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung 
aufsuchen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt : Sofort während mindestens 10 Minuten mit viel Wasser 
abspülen, auch unter den Augenlidern. 
Ärztlichen Rat einholen. 
 

Nach Verschlucken : Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und 
ärztlichen Rat einholen. 
Atemwege freihalten. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Mund mit Wasser ausspülen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund 
einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine bekannt. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Behandlung : Keine Information verfügbar. 
 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 
Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
 

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

: Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: 
Kohlenstoffoxide 
Stickoxide (NOx) 
Phosphoroxide 
Schwefeloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Beim Auftreten atembarer Stäube und/oder Brandgase 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann 
Gesundheitsschäden verursachen. 
 

Weitere Information : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

: Personen in Sicherheit bringen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
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und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß 
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, 
Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten 
leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei 
der dieses Gemisch gebraucht wird. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung 
des Produktes waschen. 
Nicht in die Augen, in den Mund oder auf die Haut gelangen 
lassen. 
Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Nicht einnehmen. 
Nicht umpacken. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch für leere 
Packungen, die noch Produktreste enthalten können. 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch 
ist. 
Ein Einatmen der Dämpfe oder Nebel vermeiden. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

: Im Originalbehälter lagern. 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch 
ist. 
Kühl und trocken, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern. 
In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen 
gesetzlichen Vorschriften lagern. 
In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. 
 

Lagerklasse (LGK) : 10 Brennbare Flüssigkeiten 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

 : Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses 
Stoffs/dieses Gemisches beachten. 
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8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 
 
 
 
 
DNEL 
Polysulfide, Di-tert-butyl- : Anwendungsbereich: Industrielle Verwendung 

Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische 
Effekte 
Wert:  14,5 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Industrielle Verwendung 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische 
Effekte 
Wert:  3,33 mg/kg 
 

Reaktionsprodukt aus Bis(4-
methylpentan-2-
yl)dithiophosphorsäure mit 
Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, 
C12-14 (verzweigt) 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmen 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische 
Effekte 
Wert:  8,56 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische 
Effekte 
Wert:  12,5 mg/kg 
 

 
PNEC 
Polysulfide, Di-tert-butyl- : Süßwasser   

Wert:  0,00042 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,000042 mg/l 
 

  Zeitweise Verwendung/Freisetzung 
Wert:  0,0024 mg/l 
 

  Mikrobiologische Aktivität in Abwasserreinigungsanlagen 
Wert:  4,51 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  7589 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  758,9 mg/kg 
 

  Boden 
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Wert:  1513 mg/kg 
 

  Oral 
Wert:  6,66 mg/kg 
 

Reaktionsprodukt aus Bis(4-
methylpentan-2-
yl)dithiophosphorsäure mit 
Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, 
C12-14 (verzweigt) 

: Süßwasser   
Wert:  0,0012 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,00012 mg/l 
 

  Zeitweise Verwendung/Freisetzung 
Wert:  0,064 mg/l 
 

  Mikrobiologische Aktivität in Abwasserreinigungsanlagen 
Wert:  24,33 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  3,13 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,313 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  2,54 mg/kg 
 

  Oral 
Wert:  10 mg/kg 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 
 
Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
Filtertyp A-P 
 

Handschutz : Schutzhandschuhe tragen. 
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den 
Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich 
daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. 
Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von 
Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss 
daher im Einzelfall ermittelt werden. 
Bei Spritzkontakt: 
 

 : Nitrilkautschuk 
Schutzindex Klasse 1 
 
 

Augenschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 
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Hygienemaßnahmen : Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten 
Hautstellen gründlich waschen. 
 

Schutzmaßnahmen : Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und 
Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt 
werden. 
Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem 
Arbeitsplatz auswählen. 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen : flüssig 

Farbe : gelb 

Geruch : charakteristisch 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt/Schmelzberei
ch 

: Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : >= 210 °C, Testmethode: offener Tiegel, ISO 2592 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

: Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : < 0,001 hPa, 20 °C 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 0,86 g/cm3, 20 °C 

Wasserlöslichkeit : unlöslich 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 
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Selbstentzündungstemperatu
r 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : 130 mm2/s, 40 °C 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Sublimationspunkt : Keine Daten verfügbar 

Schüttdichte : Keine Daten verfügbar 

 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
 

 

11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Produkt 

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg, Rechenmethode 

Akute inhalative Toxizität : Keine Informationen verfügbar. 

Akute dermale Toxizität : Rötung, Lokale Reizung 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Keine Informationen verfügbar. 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Keine Informationen verfügbar. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  -  DE 

  

Klübersynth GE 4 75 W 90 

Version 2.2  Überarbeitet am 29.07.2015 Druckdatum 08.02.2016  

 

10 / 15 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Keine Informationen verfügbar. 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Keine Daten verfügbar 

Gentoxizität in vivo : Keine Daten verfügbar 

Karzinogenität : Keine Daten verfügbar 

Reproduktionstoxizität : Keine Daten verfügbar 

Teratogenität : Keine Daten verfügbar 

Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung 

: Keine Informationen verfügbar. 

Aspirationstoxizität : Keine Informationen verfügbar. 
 

Weitere Information : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den 
Bestandteilen und der Toxizität ähnlicher Produkte stammen. 

 
Inhaltsstoffe: 
Polysulfide, Di-tert-butyl- : 
Akute orale Toxizität : LD50: 6.500 mg/kg, Ratte, OECD Prüfrichtlinie 401 

Akute dermale Toxizität : LD50: > 2.000 mg/kg, Ratte, OECD Prüfrichtlinie 402 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine 
Hautreizung, OECD Prüfrichtlinie 404, GLP: ja 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Augenreizung, Einstufung: Keine 
Augenreizung, OECD Prüfrichtlinie 405, GLP: ja 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Maximierungstest (GPMT), Meerschweinchen, Ergebnis: Das 
Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff, Unterkategorie 
1B., Einstufung: Das Produkt ist ein hautsensibilisierender 
Stoff, Unterkategorie 1B., OECD Prüfrichtlinie 406, GLP: ja 

 
Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) : 
Akute orale Toxizität : LD50: > 300 - 2.000 mg/kg, Ratte, Die Komponente/das 

Gemisch ist bereits nach einmaligem Verschlucken leicht 
toxisch. 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine 
Hautreizung, OECD Prüfrichtlinie 404, GLP: ja 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Kaninchen, Ergebnis: Gefahr ernster Augenschäden., 
Einstufung: Gefahr ernster Augenschäden. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Maus, Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich., 
Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich., 
OECD Prüfrichtlinie 429, GLP: ja 

Keimzell-Mutagenität 

Bewertung : Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben 
keinen Hinweis auf mutagene Wirkung. 
 

Spezifische Zielorgan- : Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als 
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Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft. 
 

Spezifische Zielorgan-

Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als 
zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft. 
 

 
 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen :  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

:  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber Algen :  
Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber 
Bakterien 

:  
Keine Daten verfügbar 

 
 
Inhaltsstoffe: 

Polysulfide, Di-tert-butyl- : 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

: EC50: > 10 - 100 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Großer 
Wasserfloh) 
 

Beurteilung Ökotoxizität 

Akute aquatische Toxizität : Schädlich für Wasserorganismen. 
 

Chronische aquatische 
Toxizität 

: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) : 

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: 8,5 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (fettköpfige 
Elritze), statischer Test, OECD Prüfrichtlinie 203, GLP: ja 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

: EC50: 91,4 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Großer Wasserfloh), 
statischer Test, GLP: ja 
 

Toxizität gegenüber 
Bakterien 

: EC50: 2.433 mg/l, 3 h, Belebtschlamm, Atmungshemmung, 

OECD- Prüfrichtlinie 209, GLP: ja 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 

: EC50: 0,66 mg/l, 21 d, Daphnia magna (Großer 
Wasserfloh), Reproduktionstest, OECD- Prüfrichtlinie 211, 
GLP: ja 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
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Biologische Abbaubarkeit :  
Keine Daten verfügbar 

Physikalisch-chemische 
Beseitigung 

: Keine Daten verfügbar 

Inhaltsstoffe: 

Polysulfide, Di-tert-butyl- : 

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar, OECD- 
Prüfrichtlinie 301 
 

Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) : 

Biologische Abbaubarkeit : Primäre Bioabbaubarkeit, 7,4 %, Ergebnis: Nicht leicht 
biologisch abbaubar, Expositionszeit: 28 d, Belebtschlamm, 
OECD 301 B 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation :  
Diese Mischung enthält nur Substanzen, die nicht persistent, 
bioakkumulierbar oder toxisch sind (PBT)., Diese Mischung 
enthält nur Substanzen, die nicht hochpersistent oder 
hochbioakkumulierbar sind (vPvB). 

Inhaltsstoffe: 
Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) : 
Bioakkumulation : Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle), Expositionszeit: 

35 d, Biokonzentrationsfaktor (BCF): 432, OECD Prüfrichtlinie 
305 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität : Keine Daten verfügbar 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

Inhaltsstoffe: 
Reaktionsprodukt aus Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphor(V)-oxid, 
Propylenoxid und Aminen, C12-14 (verzweigt) : 
Bewertung : Nicht eingestufter PBT-Stoff, Nicht eingestufter vPvB-Stoff 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

: Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in 
Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

 : Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter können unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften abgelagert werden. 
 

 

14. Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
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Kein Gefahrgut 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar  
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und 
gemäß IBC-Code 
Nicht verfügbar 
 

15. Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Kandidatenliste der 
besonders 
besorgniserregenden Stoffe 
für die Zulassung (Artikel 59). 
 

: Dieses Produkt enthält keine äußerst besorgniserregende 
Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). 
 

Störfallverordnung : 96/82/EC Stand:  
nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 2: wassergefährdend 

 
 
TA Luft : Gesamtstaub: nicht anwendbar 

Staubförmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar 
Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: nicht 
anwendbar 
Organische Stoffe: Anteil Klasse 1: 1,29 % ; Anteil andere 
Stoffe: 98,71 %  
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar 
Erbgutverändernd: nicht anwendbar 
Reproduktionstoxisch: nicht anwendbar 
 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine Informationen verfügbar. 
 

16. Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
R38 Reizt die Haut.  
R41 Gefahr ernster Augenschäden.  
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben.  
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben.  
 
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 
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H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Weitere Information 

 
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für von KLÜBER LUBRICATION original verpackte und 
bezeichnete Ware. Die enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der KLÜBER LUBRICATION nicht vervielfältigt 
oder verändert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich 
geforderten Ausmaß gestattet. Eine darüber hinausgehende, insbesondere öffentliche, 
Verbreitung unserer Sicherheitsdatenblätter (z.B. als Download im Internet) ist ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet. KLÜBER LUBRICATION stellt seinen 
Kunden entsprechend den gesetzlichen Regelungen geänderte Sicherheitsdatenblätter zur 
Verfügung. Es  liegt in der Verantwortung des Kunden,  Sicherheitsdatenblätter und evtl. 
Änderungen daran gemäß den gesetzlichen Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter 
und sonstige Verwender des Produktes weiterzugeben. Für die Aktualität der 
Sicherheitsdatenblätter, die Verwender von Dritten erhalten, übernimmt KLÜBER 
LUBRICATION keine Gewähr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem 
Sicherheitsdatenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der 
Technik am Tage der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick 
auf die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von 
Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall dar und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : Shell Corena S4 P 100 
Produktnummer : 001D7789 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Verdichter- und Vakuumpumpenöl. 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland Oil GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
E-Mail-Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
  
Auf Basis der vorliegenden Daten erfüllt dieser Stoff / dieses Gemisch nicht die Einstufungskriterien. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme 
 

: Kein Gefahrensymbol erforderlich 
 

Signalwort 
 

: Kein Signalwort 
 

Gefahrenhinweise 
 

:  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 
- Nicht als physikalische Gefahr nach den 
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CLP-Kriterien eingestuft. 
 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
- Nicht als Gesundheitsgefahr nach den CLP-

Kriterien eingestuft. 
 UMWELTGEFAHREN: 
 Laut CLP-Kriterien nicht als 

umweltgefährdender Stoff klassifiziert. 
 

 
Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Reaktion:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Lagerung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Entsorgung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
 

   
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 
 
Sensibilisierende 
Komponenten 

: Enthält Tri(tert-Butyl-Hydroxy-Methylphenyl)Butan. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 
Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne ordnungsgemäße  Reinigung kann die 
Hautporen verstopfen und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 
Altöl kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Gemisch aus synthetischen Estern und Zusätzen. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnum
mer 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Alkarylamin 68411-46-1 
270-128-1 
01-2119491299-23
 

Aquatic Chronic3; 
H412 

 1 -  3 

1,1,3-Tris (2-Methyl-4-
Hydroxy-5-T ()-
Butylpheyl) Butan 

1843-03-4 
217-420-7 
 

Skin Sens.1B; 
H317 

 0,1 -  0,9 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise :  Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen 

Bedingungen nicht zu erwarten. 
 

Schutz der Ersthelfer :  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 
 

Nach Einatmen :  Bei normalen Gebrauchsbedingungen keine Behandlung 
notwendig. 
Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich 
mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese 
vorhanden. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es 
werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch 
medizinische Beratung ein. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Zu den Anzeichen und Symptomen der Ölakne/Follikulitis 

kann die Entstehung von Mitessern und Pickeln in den 
exponierten Hautpartien zählen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung : Ärztliche Hinweise: 

Symptomatische Behandlung. 
 

 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel :  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 

Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 
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Ungeeignete Löschmittel :  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
Gasen, einschließlich Bei unvollständiger Verbrennung kann 
Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Nicht identifizierte 
organische und anorganische Verbindungen.  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469). 

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

 
   Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 

eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Rutschgefahr beim Verschütten. Unfälle vermeiden, 
unverzüglich reinigen. 
Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem 
Rückhaltematerial verhindern. 
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Flüssigkeit direkt oder in saugfähigem Material beseitigen. 
Rückstand mit einem Adsorbens wie Erde, Sand oder einem 
anderen geeigneten Material aufsaugen und ordnungsgemäß 
entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Allgemeine 
Sicherheitsvorkehrungen 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
 

Umfüllen :  Dieses Material ist ein potenzieller statischer Akkumulator. Bei 
der Massenbeförderung ist stets auf richtige Erdung und 
richtigen Potenzialausgleich zu achten.  

 
Brandklasse :  Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen. Dazu 

zählen auch Stoffe, die durch die Temperaturerhöhung flüssig 
werden.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerklasse (TRGS 510) :  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 
Sonstige Angaben :  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 

gelüfteten Ort lagern. Ordnungsgemäß gekennzeichnete und 
verschließbare Behälter verwenden.  

 
    Bei Raumtemperatur lagern.  
 
    In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 

gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt.  
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Verpackungsmaterial :  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 
Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) :  Entfällt 

 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 
Keine biologische Grenze zugewiesen. 
Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren 
Überwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbe-reich von Beschäftigten oder allgemein 
am Arbeitsplatz kann erforderlich sein, um die Einhaltung eines Arbeitsplatzgrenz-wertes und die 
Eignung von Expositions-begrenzungen zu bestätigen. Bei einigen Stoffen kann auch biologische 
Überwachung geeignet sein. 
Validierte Methoden zur Expositionsmessung müssen durch eine qualifizierte Person durchgeführt 
werden und die Proben müssen in einem zugelassenen Labor analysiert werden. 
Einige Quellen für empfohlene Verfahren zur Überwachung der Luftkonzentration sind nachfolgend 
angegeben - gegebenenfalls auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Es sind möglicherweise 
weitere nationale Verfahren verfügbar. 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods 
http://www.cdc.gov/niosh/ 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods 
http://www.osha.gov/ 
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances 
http://www.hse.gov.uk/ 
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. 
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 
L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Technische SchutzmaßnahmenDer Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen 
Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. 
Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten 
auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
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Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in 
der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang 
mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung 
und Sauberkeit achten. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und 
den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
 

 
Handschutz 

 
 
Anmerkungen :  Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 

Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von 
der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts 
sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven 
Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. 
Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich 
abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte 
Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  

 
   Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 

einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
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nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit 
kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und 
Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe 
lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da 
diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  

 
Haut- und Körperschutz :  Hautschutz, der über die übliche Arbeitskleidung hinausgeht, 

ist normalerweise nicht erforderlich. 
Es hat sich bewährt, chemikalien-resistente Handschuhe zu 
tragen. 
 

 
Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 

notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen 
Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe 
(Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) verwenden. 
 

 
Thermische Gefahren :  Entfällt 

 
 
 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Allgemeine Hinweise :  Geeignete Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aus 

den relevanten Umweltschutzgesetzen ergreifen. Hinweise in 
Abschnitt 6 zur Vermeidung einer Umwelt- Kontamination 
beachten. Nicht gelöstes Material nicht ins Abwasser 
gelangen lassen. Abwasser in einer kommunalen oder 
industriellen Kläranlage behandeln bevor es in 
Oberflächengewässer eingeleitet wird. 
Behördliche Vorschriften für Abluft beachten. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Aussehen : Flüssig bei Raumtemperatur. 

Farbe :  farblos 

Geruch :  Leichter Kohlenwasserstoffgeruch 

Geruchsschwelle :  Keine Angaben verfügbar.  

pH-Wert : Entfällt  
Pourpoint : -39 °CMethode: ASTM D97 

 

Siedebeginn und 
Siedebereich 

: > 280 °Cgeschätzt  

Flammpunkt : 260 °C 
Methode: ASTM D92 (COC) 
 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

:  Keine Angaben verfügbar.  

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Obere Explosionsgrenze : Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze : Typisch 1 %(V) 
 

Dampfdruck : < 0,5 Pa (20 °C) 
geschätzt  

Relative Dampfdichte : > 1geschätzt  

Relative Dichte : 0,988 (15 °C) 
 

Dichte : 988 kg/m3 (15,0 °C) 
Methode: ASTM D1298 
 

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit : vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Pow: > 6(bezogen auf Informationen über vergleichbare 
Produkte)  

Selbstentzündungstemperatu
r 

: > 
320 °C 

Viskosität 

Viskosität, dynamisch : Keine Angaben verfügbar.  

Viskosität, kinematisch : 100 mm2/s (40,0 °C) 
Methode: ASTM D445 
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  10,2 mm2/s (100 °C) 
Methode: ASTM D445 
 

Explosive Eigenschaften : nicht klassifiziert 
 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Angaben verfügbar.  
 

9.2 Sonstige Angaben 
 

Leitfähigkeit :  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 
einen statischen Akkumulator handelt. 

Zersetzungstemperatur : Keine Angaben verfügbar.  

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren 
derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen :  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 

 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe :  Starke Oxidationsmittel. 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Bildung gefährlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler 
Lagerung nicht zu erwarten. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Grundlagen der Bewertung : Die Bewertung wurde aus toxikologischen Daten von 
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Einzelkomponenten oder ähnlichen Produkten 
abgeleitet.Sofern nicht anders angegeben, gelten die 
vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für 
einzelne Bestandteile. 

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 

 

Akute Toxizität 
Produkt: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg   

Anmerkungen: Praktisch nicht giftig (geschätzt): 
 

Akute inhalative Toxizität :  Anmerkungen: Gilt unter normalen Gebrauchsbedingungen 
beim Einatmen nicht als gefährlich. 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Kaninchen: > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Praktisch nicht giftig (geschätzt): 
 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen: Gilt als leicht reizend., Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut 
ohne ordnungsgemäße  Reinigung kann die Hautporen verstopfen und zu Störungen wie 
Ölakne/Follikulitis führen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
Produkt: 
Anmerkungen: Gilt als leicht reizend. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Produkt: 
Anmerkungen: Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:, Vermutlich kein Sensibilisator. 
 

Keimzell-Mutagenität 
Produkt: 
 :  Anmerkungen: Wird nicht als mutagen betrachtet. 

Karzinogenität 
Produkt: 
 
Anmerkungen: Keine Krebserzeugung (geschätzt). 
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Material GHS/CLP Karzinogenität Einstufung 

Alkarylamin Als nicht karzinogen klassifiziert 

1,1,3-Tris (2-Methyl-4-
Hydroxy-5-T ()-Butylpheyl) 
Butan 

Als nicht karzinogen klassifiziert 

 
 
 

 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
 :   

Anmerkungen: Beeinträchtigt vermutlich nicht die 
Fruchtbarkeit., Entwicklungsschäden sind nicht zu erwarten. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Produkt: 
Anmerkungen: Stellt vermutlich keine Gefahr dar. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Produkt: 
Anmerkungen: Stellt vermutlich keine Gefahr dar. 
 

Aspirationstoxizität 
Produkt: 
Nicht als Aspirationsgefahr betrachtet. 
 

Weitere Information 
Produkt: 
Anmerkungen: Altöle können schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich während des 
Gebrauchs angesammelt haben. Die Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhängig vom 
Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt 
führen., Das GESAMTE Altöl ist vorsichtig zu handhaben, eine Berührung mit der Haut ist zu 
vermeiden. 
 

Anmerkungen: Leicht reizend für die Atmungsorgane. 
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Anmerkungen: Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen Regelungsrahmen 
können existieren. 
 

Übersicht über die Bewertung der CMR-Eigenschaften 
Keimzell-Mutagenität- 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Karzinogenität - Bewertung :  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
 
Grundlagen der Bewertung :  Ökotoxikologische Daten wurden speziell für dieses Produkt 

nicht ermittelt. 
Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen 
über die Komponenten und der Ökotoxikologie ähnlicher 
Erzeugnisse. 
Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden 
Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne 
Bestandteile.(LL/EL/IL50 ausgedrückt als die nominale Menge 
des Produkts, die zur Zubereitung eines wässrigen 
Versuchsextrakts benötigt wird). 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: Praktisch keine toxische Wirkung (geschätzt): 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
 

Giftig für Krebstiere (Akute 
Toxizität) 

:  Anmerkungen: Praktisch keine toxische Wirkung (geschätzt): 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
 

Giftig für 
Algen/Wasserpflanzen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: Praktisch keine toxische Wirkung (geschätzt): 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Krebstiere 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Mikroorganismen 
(Akute Toxizität) 

:   
Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit :  Anmerkungen: Keine leichte biologische Abbaubarkeit 

(geschätzt)., Die Hauptbestandteile sind voraussichtlich 
biologisch potentiell abbaubar, aber einige Bestandteile 
können in der Umwelt persistent sein. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: 
Bioakkumulation :  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller 

Bioakkumulation. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Pow: > 6Anmerkungen: (bezogen auf Informationen über 
vergleichbare Produkte)  

12.4 Mobilität im Boden 
Produkt: 
Mobilität :  Anmerkungen: Liegt in flüssiger Form vor., Wird durch 

Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert.  
   Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Produkt: 
Bewertung : Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 

als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Produkt: 
Sonstige ökologische 
Hinweise 

:  Produkt ist ein Gemisch aus nicht flüchtigen Bestandteilen, die 
vermutlich nicht in erheblichen Mengen an die Luft abgegeben 
werden., Besitzt vermutlich kein Ozonabbau-, 
photochemisches Ozonbildungs- oder 
Erderwärmungspotenzial. 

   Schwerlösliches Gemisch., Kann durch Aufschwimmen 
Verschmutzung (Verklebung) bei Lebewesen im Wasser 
verursachen. 

 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
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anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
 

   Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den 
Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der 
Umwelt entsorgt wird. 
Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind 
gefährliche Abfälle. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

 
Örtliche Gesetze 
Abfallkatalog :   

 
   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   13 02 06* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Mineralschmieröle 

 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Kategorie der 
Verschmutzung 

:  Entfällt 

Schiffstyp :  Entfällt 
Produktname :  Entfällt 
Spezielle 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Entfällt 

 
Zusätzliche Informationen : Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 

1 Regeln zu beachten.  
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Wassergefährdungsklasse :  WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung laut VwVwS, Anhang 4. 
 

 
Flüchtige organische 
Verbindungen 

: 0 % 
 

 
Sonstige Vorschriften :  Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich 
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 aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen mit Abschnitt 5.4.9 
beachten. 
 

   Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) 
beachten. 
 

   Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - Nicht anwendbar. 
 

   Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz 
(MuSchArbV) - Nicht anwendbar 
 

 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 
EINECS :  Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer). 
TSCA :  Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
,   
 
 
Volltext der H-Sätze 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Volltext anderer Abkürzungen 
Aquatic Chronic Chronische aquatische Toxizität 
Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt 

Legende zu Abkürzungen in 
diesem Sicherheitsdatenblatt 

:  Die in diesem Dokument verwendeten Standard-Abkürzungen 
und -Akronyme können in einschlägiger Referenzliteratur (z. 
B. wissenschaftlichen Wörterbüchern) bzw. auf Webseiten 
nachgeschlagen werden. 
 
ACGIH = Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen 
Hygieniker  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
AICS = Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen  
ASTM = Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung  
BEL = Biologische Expositionsgrenze  
BTEX =  Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CEFIC = Wirtschaftsverband der europäischen chemischen 
Industrie 
CLP = Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung  
COC = Flammpunktprüfer nach Cleveland  
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DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt Niveau 
DNEL = Expositionskonzentration ohne Auswirkungen  
DSL = Kanadisches Verzeichnis inländischer Substanzen  
EC = Europäische Kommission  
EC50 = Effektive Konzentration 50  
ECETOC = Europäisches Zentrum für Ökotoxikologie und 
Toxikologie von Chemikalien  
ECHA = Europäische Chemikalien Agentur  
EINECS = Europäisches Altstoffverzeichnis  
EL50 = Effektives Niveau 50  
ENCS = Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer 
Chemikalien  
EWC = Europäischer Abfall-Code  
GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien  
IARC = Internationales Krebsfoschungszentrum  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung  
IC50 = Hemmkonzentration 50  
IL50 = Hemmniveau 50  
IMDG = Internationale Maritime Gefahrgüter  
INV = Chinesisches Chemikalien-Verzeichnis  
IP346 = "Institute of Petroleum" (IP) Testmethode Nr. 346 zur 
Bestimmung von polyzyklischen Aromaten DMSO-
extrahierbar  
KECI = Koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien  
LC50 = Letale Konzentration 50  
LD50 = Letale Dosis 50  
LL/EL/IL = Letale Belastung / Expositionsgrenze / 
Inhibitionsgrenze  
LL50 = Letales Niveau 50  
MARPOL = Übereinkommen zur Verhütung der Meeres-
Verschmutzung durch Schiffe  
NOEC/NOEL = Höchste Dosis oder Expositionskonzentration 
einer Substanz ohne beobachtete Auswirkungen  
OE_HPV = Occupational Exposure – High Production Volume 
(Berufliche Exposition – hohes Produktionsvolumen)  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch  
PICCS = Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und 
chemischen Substanzen  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt Konzentration  
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien  
RID = Regulations Relating to International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail (Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)  
SKIN_DES = Skin Designation (Kennzeichnung, dass 
Hautabsorption vermieden werden soll)  
STEL = Kurzzeit Expositionsgrenze  
TRA = Gezielte Risiko-Bewertung  
TSCA = US-Amerikanisches Gesetz zur Chemikalienkontrolle 
TWA = Zeitgewichteter Durchschnitt  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
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Weitere Information 
Schulungshinweise :   

 
   Für angemessene Informationen, Anweisungen und 

Ausbildung der Verwender sorgen. 
 

 
Sonstige Angaben :  Dieses Sicherheitsdatenblatt verfügt über keinen Anhang zu 

Expositionsszenarien. Es handelt sich um ein nicht 
klassifiziertes Gemisch, das gefährliche Stoffe gemäß 
Abschnitt 3 enthält. Relevante Informationen aus den 
Expositionsszenarios für die gefährlichen Bestandteile wurden 
in die Hauptabschnitte 1–16 dieses SDBs eingefügt. 
 

   Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

 
Quellen der wichtigsten 
Daten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet 
wurden 

:   
 

   Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren 
Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel 
von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, 
CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 
1272/2008 usw.). 
 

 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verwendung/Verarbeitung bestimmt, wenn diese in 
Abschnitt 16 nicht anderweitig spezifiziert sind. 
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Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009
"*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Artikel - Nr.: n.v.
Rezeptur - Nr.: n.v.
Registriernummer: n.a.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird
Verwendung: Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten:

Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Telefax: +49-7257-924778, E-Mail: info@krauth-chemie.de

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt:
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 27, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 Notrufnummer
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Telefon: +49-7257-924777 (8:00 – 16:30) Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)

Telefon : +43 1 406 43 43 (Österreich)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 1272/2008/EC:
Skin Corr. 1B; H314 / Met. Corr. 1; H290

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.
Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.
Signalwort: Gefahr Gefahrenpiktogramme:
Bestandteil(e): enthält Ammoniumhydrogendifluorid, Schwefelsäure, 
Salzsäure, Phosphorsäure. 

H - Sätze:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden.
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

P - Sätze:
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnungen: Keine. 

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an gewerbliche Verbraucher.
2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe

n.a.
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Wässrige Tensidlösung, sauer
Gefährliche Inhaltstoffe:
Bezeichnung H - Sätze m%
CAS - Nr. EG - Nr. REACH – Nr.
Schwefelsäure ..% H314 5 - 15%
7664-93-9 n.v. 01-2119458838-20-xxxx
Salzsäure ...% H314 / H335 1 - 10%
7647-01-0 n.v. 01-2119484862-27-xxxx
Phosphorsäure ...% H314 1 - 10%
7664-38-2 n.v. 01-2119485924-24-xxxx
2,2´-(Octadec-9-enylimino)bisethanol H302 / H314 / H400 0,1 - 1%
25307-17-9 n.v. n.v.
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), a-undecyl-w-hydroxy-, verzweigt 
und linear

H302 / H318 1 - 5%

127036-24-
2

n.v. n.v.

2-Butoxyethanol H332 / H312 / H302 / H319 / H315 1 - 5%
111-76-2 n.v. 01-2119475108-36-xxxx
Ammoniumhydrogendifluorid H301 / H314 1 - 5%
1341-49-7 n.v. n.v.
Wortlaut der H- Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei Unwohlsein: Arzt konsultieren.

4.1.2 Nach Hautkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Mit Wasser und Seife abwaschen.

4.1.3 Nach Augenkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.

4.1.4 Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der 
Speiseröhre und des Magens Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden und Blindheit 
verursachen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, CO2, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.
5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Stickoxide (NOx) Kohlenstoffoxide, Fluorwasserstoff. 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug. 
5.3.2 Zusätzliche Hinweise:

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Siehe Kapitel 8.2.2
Für angemessene Lüftung sorgen. Verunreinigte Flächen werden äußerst rutschig.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Nicht in Oberflächengewässer oder 
Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden 
können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, 
Sägemehl). Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung 
geben. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Durch mineralische Streumittel Rutschgefahr unterbinden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Beim Verdünnen immer das Produkt dem Wasser beigeben. 
Nie das Wasser dem Produkt beigeben.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem Ort mit säuresicherem Boden aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. 
Dicht verschlossen halten. Behälter vorsichtig öffnen und handhaben.

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:
Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.

7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. 
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
Korrosiv gegenüber Metallen

7.3 Spezifische Endanwendungen
n.v.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter

Bezeichnung des Stoffes Überwachungswert
Schwefelsäure .. TWA: - ppm | 0,05 mg/m³
Salzsäure … AGW: 2 ppm | 3 mg/m³, TWA: 5 ppm | 8 mg/m³
Phosphorsäure . AGW: 2 E mg/m³
2-Butoxyethanol  AGW: 20 ppm | 98 mg/m³, TWA: 20 ppm | 98 mg/m³ 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen

Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.
8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnamen
8.2.2a Atemschutz: nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang Atemschutz nur bei Aerosol- 

oder Nebelbildung. Empfohlener Filtertyp: P2 
8.2.2b Handschutz: Schutzhandschuhe gemäss EN 374.( Butylkautschuk, Durchdringungszeit> 6h , 

Handschuhe (säurebeständig)) 
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und 
Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, 
unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer.

8.2.2c Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille
8.2.2d Körperschutz: undurchlässige Schutzkleidung
8.2.2e Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten. 
8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

n.v.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
9.1.1 Form: flüssig Farbe: rot Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: n.v.

9.1.2 pH - Wert, unverdünnt: < 1, pH - Wert, 1%ig in Wasser: n.v.
9.1.3 Siedepunkt / Siedebereich (°C): ~ 100, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v.
9.1.4 Flammpunkt (°C): n.a., im geschlossenen Tiegel
9.1.5 Entzündlichkeit (EG A10 / A13): n.a.
9.1.6 Zündtemperatur (°C): n.v.
9.1.7 Selbstentzündlichkeit (EG A16): Nein.
9.1.8 Brandfördernde Eigenschaften: Nein.
9.1.9 Explosionsgefahr: Keine.
9.1.10 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: n.v., obere: n.v.
9.1.11 Dampfdruck: / Dampfdichte (Luft = 1): n.v. / n.a.
9.1.12 Dichte (g/ml): n.v.
9.1.13 Löslichkeit (in Wasser): vollkommen mischbar  
9.1.14 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: n.v.
9.1.15 Viskosität: n.v.
9.1.16 Lösemittelgehalt (Gew.%): n.a.
9.1.17 Thermische Zersetzung (°C): n.v.
9.1.18 Verdunstungszahl: n.v.
9.2 Sonstige Angaben

n.v.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität

Keine.
10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Beim Verdünnen immer das Produkt dem Wasser beigeben. 
Nie das Wasser dem Produkt beigeben.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

10.5 Unverträgliche Materialien
Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln. 
Korrosiv gegenüber Metallen

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:
Einatmen: ATEmix: 423 mg/l
Verschlucken: ATEmix: 3406,3 mg/Kg
Hautkontakt: ATEmix: >>200mg/kg
Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: Verursacht schwere Verätzungen.
schwere Augenschädigung / - reizung: Verursacht schwere Augenschäden.
Sensibilisierung der Atemwege / Haut: n.v.
Keimzell-Mutagenität: n.v.
Karzinogenität: n.v.
Reproduktionstoxizität: n.v.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition:

n.v.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition:

n.v.

Aspirationsgefahr: n.v.
11.1.1 – 
11.1.11

Erfahrungen aus der Praxis
n.v.

11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis
Einstufungsrelevante Beobachtungen:
Keine.
Sonstige Beobachtungen:
Keine.
Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die enthaltenen Tenside sind zu mehr als 60% biologisch abbaubar. 
Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
n.v.

12.4 Mobilität im Boden
n.v.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.v.
12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v.
12.6.3 AOX - Hinweis: n.a.
12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Keine.
12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Keine.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Empfehlung: D10 / R5 Abfallschlüssel - Nr.: 20 01 29

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem 
Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger 
festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
13.2 Für ungereinigte Verpackungen
13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. 
13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 

sind zu beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR IMDG IATA

14.1 UN-Nummer
3264 3264 3264

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
UN 3264 Ätzender saurer anorganischer 
flüssiger Stoff, n.a.g. (enthält: 
Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure, 
Ammoniumhydrogendifluorid)

Ätzender saurer anorganischer 
flüssiger Stoff, n.a.g. (enthält: 
Schwefelsäure, Salzsäure, 
Phosphorsäure, 
Ammoniumhydrogendifluorid)

Corrosive liquid, acidic, 
inorganic, n.o.s. (contains: 
sulfuric acid, hydrochloric 
acid, phosphoric acid, 
ammonium 
hydrogendifluoride)

14.3 Transportgefahrenklassen
8 8 8

14.4 Verpackungsgruppe
II II II

14.5 Umweltgefahren
Nein.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Beförderungskategorie: 2
Klassifizierungscode: C3
Gefahrnummer: 80
LQ: 1 L

F-A, S-B Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug)
851
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug)
855

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
n.v.
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Handelsname: WH-140 Waschstraßen-Reiniger
Hersteller / Lieferant: Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon: +49-7257-924777, Ausstellungsdatum: 12.06.2015 Ersatz für das Datenblatt von: 11.03.2009

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch
15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.
15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
15.1.3 Störfallverordnung beachten: Nein.
15.1.4 Technische Anleitung Luft: Klasse Ziffer Anteil m%

5.2.5 1 - 5

15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1 ; Einstufung nach VwVwS
15.1.6 Lagerklasse: 8B
15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Nein.
15.1.8 Regelungsbereich der TRG 300 beachten: Nein.
15.1.9 Regelungsbereich des WRMG beachten: Ja.
15.1.10 Sonstige zu beachtende Vorschriften: DetV
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : 

Keine.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
H - Sätze aus Kapitel 3
H301: Giftig bei Verschlucken.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 453/2010 erstellt.
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben 
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte 
übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.
Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Daten - Eingang: 03.03.2009, krc_0025
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Ausstellungsdatum : 01.12.2010 Ersatz für das Datenblatt vom : ---
* Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar 

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS
1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname : Spezialtrockner KC
Artikel - Nr. : n.v.
Rezeptur - Nr. : n.v.
Registriernummer : n.v.

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:
Reiniger

1.3 Bezeichnung des Unternehmens
1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten :

Krauth Chemie, Im Schollengarten 1E, D- 76646 Bruchsal
Telefon : 07257-924777, Telefax : 07257-924778, E-Mail : info@krauth-chemie.de

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt :
Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, E-Mail : info@chemie-vorschrift.de

1.4 Notrufnummer
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten
Telefon : +49-761-19240 Telefon : 07257-924777 (08:30 - 16:30)

2 MÖGLICHE GEFAHREN
2.1 Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) :

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig. 
Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen. 
Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden 
Eigenschaften des Produkts, bewirken.

2.2 Für die Umwelt :
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.1 Chemische Charakterisierung :

Zubereitung, wässrige Tensidlösung
3.2 Gefährliche Inhaltstoffe :

CAS- Nr., Index - Nr., EG - Nr., Bezeichnung m% - Bereich Symbol R - Sätze
85117-50-6 n.v. 285-600-2 Benzolsulfonsäure, Mono-

C10-14-alkylderivate, 
Natriumsalze

1 - 5% Xn R 22-38-41

Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
4.1 Nach Einatmen :

An die frische Luft gehen.

4.2 Nach Hautkontakt :
Sofort mit viel Wasser abwaschen.

4.3 Nach Augenkontakt :
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.4 Nach Verschlucken :
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

4.5 Hinweise für den Arzt :
Symptomatische Behandlung.

4.6 Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :
Keine.
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5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
5.1 Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum 

verwenden
5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel : Keine.
5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase :

Im Brandfall können Kohlenstoffoxide entstehen. 
5.4 Besondere Schutzausrüstung :

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
Dicht schließender Chemieschutzanzug.

5.5 Zusätzliche Hinweise :
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :

Siehe Nr 8.2 persönliche Schutzausrüstung.
Für angemessene Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung :
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch 
das Material vermeiden. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, 
sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen 
(z.B. Sand, Universalbindemittel, Sägemehl). Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in 
geeigneten Behälter zur Entsorgung geben. 

6.3 Zusätzliche Hinweise :
Keine.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Nationalie Vorschriften siehe Punkt 15.2)
7.1 Handhabung
7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang :

Behälter dicht geschlossen halten. Für angemessene Lüftung sorgen.
7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2 Lagerung
7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter :

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2.2 Zusammenlagerungshinweise :

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln aufbewahren.
7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen :

Keine.
7.3 Bestimmte Verwendung(en) :

n.v.
8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG
8.1 Expositionsgrenzwerte:

Bezeichnung des Stoffes Überwachungswert

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

8.2.1a Atemschutz : n.a.
8.2.1b Handschutz : Wiederholte oder andauernde Einwirkung: Schutzhandschuhe (Neopren) 
8.2.1c Augenschutz : Schutzbrille
8.2.1d Körperschutz : Keine.
8.2.1e Sonstiges : Tragezeitbegrenzung beachten
8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

n.v.
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9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1 Allgemeine Angaben
9.1.1 Form : flüssig Farbe : hellgelb Geruch : sehr schwach

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
9.2.1 pH - Wert, unverdünnt : ~ 4, pH - Wert, 1%ig in Wasser : n.v.
9.2.2 Siedepunkt / Siedebereich (°C) : ~ 100, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : n.v.
9.2.3 Flammpunkt (°C) : n.a., im geschlossenen Tiegel
9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10 / A13) : n.a.
9.2.5 Zündtemperatur (°C) : n.v.
9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16) : Nein.
9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften : Nein.
9.2.8 Explosionsgefahr : Keine.
9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere : n.v., obere : n.v.
9.2.10 Dampfdruck : n.v.
9.2.11 Dichte (g / ml) : ~ 1
9.2.12 Löslichkeit (in Wasser) : vollkommen mischbar
9.2.13 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v.
9.2.14 Viskosität : n.v.
9.2.15 Lösemitteltrennprüfung : n.v.
9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%) : n.v.
9.3 Sonstige Angaben
9.3.1 Thermische Zersetzung (°C) : n.v.
9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1) : n.v.
9.3.3 Verdunstungszahl : n.v.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
10.1 Zu vermeidende Bedingungen :

Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen.
10.2 Zu vermeidende Stoffe :

Starke Oxidationsmittel.
10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte :

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
10.4 Weitere Angaben :

Keine.
11 Toxikologische Angaben
11.1 Toxikologische Prüfungen
11.1.1 Akute Toxizität :

Einatmen, LC50 Ratte, (mg / l / 4h) : n.v.
Verschlucken, LD50 Ratte, (mg / kg) : n.v.
Hautkontakt, LD50 Ratte, (mg / kg) : n.v.
Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) : Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen.
Sensibilisierung : Keine.

11.1.2 Subakute / chronische Toxizität :
Karzinogenität : n.v.
Mutagenität : n.v.
Teratogenität : n.v.
Narkotische Wirkung : Keine.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis
11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen :

Keine.
11.2.2 Sonstige Beobachtungen :

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden 
Eigenschaften des Produkts, bewirken.

11.3 Allgemeine Bemerkungen :
Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.
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12 Umweltbezogene Angaben
12.1 Ökotoxizität :

Keine Daten verfügbar 
Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. 
Oberflächenwasser nicht verunreinigen.

12.2 Mobilität :
n.v.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit :
Keine Daten verfügbar. 
Die enthaltenen Tenside sind zu mehr als 90% biologisch abbaubar.

12.4 Bioakkumulationspotential
n.v.

12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften
n.v.

12.6 Weitere Angaben zur Ökologie
12.6.1 CSB - Wert, mg / g : n.v.
12.6.2 BSB5 - Wert, mg / g : n.v.
12.6.3 AOX - Hinweis : n.a.
12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile : Anionische Tenside
12.6.5 Andere schädliche Wirkungen : Keine.

13 Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.)
13.1 Für Produktreste
13.1.1 Empfehlung : D 10 Abfallschlüssel - Nr. : 20 01 29

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
13.1.2 Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.
13.2 Für ungereinigte Verpackungen
13.2.1 Empfehlung : Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
13.2.2 Sicherer Umgang : Wie für Produktreste.

14 Angaben zum Transport
14.1 Landtransport : Einstufung nach ADR und RID / GGVSE

Bemerkung : Kein Gefahrgut im Sinne der oben erwähnten Vorschriften.
Benennung: 
Klasse : UN - Nr. : Gefahrzettel:
Klassifizierungscode : Verpackungsgruppe : Gefahr - Nr.
Bef-Kategorie: Begrenzte Menge:

14.2 Binnenschiffstransport : Einstufung nach ADNR / GGVBinSch
Bemerkung : Eine Einstufung wurde nicht vorgenommen.
Klasse : Ziffer / Buchstabe : Kategorie :

14.2.1 Bezeichnung des Gutes : 14.2.2 Bemerkung :
14.3 Seeschiffstransport : Einstufung nach IMDG / GGVSee

Bemerkung : Kein Gefahrgut im Sinne der oben erwähnten Vorschriften.
Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :

14.3.1 EmS - Nr. : 
14.3.2 Marine pollutant : 
14.3.3 Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :

Richtiger techn. Name :
Gefahrenkennzeichnung : 

14.3.4 Bemerkung :
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14.4 Lufttransport : Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI
Bemerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der oben erwähnten Vorschriften.
Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :

14.4.1 Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :
Richtige Versandbezeichnung :
Gefahrenkennzeichnung :
Verpackungsinstruktionen: Passenger: Cargo:

14.4.2 Bemerkungen :

15 Rechtsvorschriften
15.1 Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :

Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV : Nein.
Sind Ausnahmen anwendbar : 
Gefahrenbezeichnung(en) : n.a. Gefahrensymbol(e) :
Bestandteil(e) : 

R - Sätze :

S - Sätze :

Besondere Kennzeichnungen :
 

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an gewerbliche Verbraucher.

15.2 Nationale Vorschriften
15.2.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten : Nein.
15.2.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten : Nein.
15.2.3 Störfallverordnung beachten : Nein.
15.2.4 Technische Anleitung Luft : Klasse : Ziffer Anteil m%

n.a.

15.2.5 Wassergefährdungsklasse : 1 ; Einstufung nach VwVwS
15.2.6 Lagerklasse : 12 (VCI - Konzept)
15.2.7 Regelungsbereich der TRGS 514 beachten : Nein.
15.2.8 Regelungsbereich der TRGS 515 beachten : Nein.
15.2.9 Regelungsbereich der TRG 300 beachten : Nein.
15.2.10 Regelungsbereich des WRMG beachten :  Ja.
15.2.11 Sonstige zu beachtende Vorschriften : DetV

16 Sonstige Angaben
R-Sätze aus Kapitel 3
R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R 38: Reizt die Haut.
R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 1907/2006 und Bekanntmachung 220 erstellt.
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die 
Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. 
Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.
Ausgestellt durch : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, ( +49-228-7481824
Daten - Eingang : 18.11.2010, krc037
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     UNIVIS HVI 26 
Produktbeschreibung:    Grundöl und Additive 
Produktschlüssel:      201560109730 
UFI:  HAE0-K0HH-D00G-CDCK 
 

  
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Hydraulikflüssigkeit 
 

 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Das Produkt wird nicht empfohlen für andere industrielle, 

gewerbliche oder Verbraucherverwendungen als die oben aufgeführten identifizierten Verwendungen. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC): 

 0800 7522584 

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584 
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
Toxzentrum:   030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Hautreizung: Kategorie 2., H315:  Verursacht Hautreizungen. 
Akute Toxizität, inhalativ: Kategorie 4., H332:  Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Chronische Toxizität für im Wasser lebende Organismen: Kategorie 2., H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
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langfristiger Wirkung. 
 
2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Piktogramme: 

  
 
 
Signalwort: Achtung 
 
 
Gefahrenhinweise 
 
Gesundheit: 
 H315:  Verursacht Hautreizungen. 
 H332:  Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Umwelt: 
 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Ergänzende: 
 
 EUH208: Enthält:  Methylmethacrylat Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 
 
Sicherheitshinweise: 
 
Vermeidung: 
 P261: Einatmen von Nebel / Dampf vermeiden. 
 P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
 P271:  Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
 P273:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 P280: Schutzhandschuhe tragen. 
Gegenmaßnahme: 
 P302 + P352:  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 
 P304 + P340: BEI EINATMEN:  Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte At- 
mung sorgen. 
 P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
 P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
 P391:  Verschüttete Mengen aufnehmen. 
Entsorgung: 
 P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. 
 
Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte mittlere 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
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Physikalische-chemische Gefahren: 
 Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 
 Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Kann Reizungen der Augen, 

Nase, des Rachens und der Lunge verursachen. 
 
Umweltgefahren:  
 Keine weiteren Gefahren.Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 

REACH-Verordnung. 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

* 
GHS/CLP Einstufung 

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL 128-39-2 204-884-0 01-2119490822-33  0.1 - < 0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1), 
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1), 
Skin Irrit. 2 H315 

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte 
mittlere 

64742-46-7 265-148-2 01-2119489867-12  50 - < 100% [Aquatic Acute 2 H401], 
Aquatic Chronic 2 H411, 
[Flam. Liq. 4 H227], 
Acute Tox. 4 H332, 
Asp. Tox. 1 H304, 
Skin Irrit. 2 H315, 
Note N 

Methylmethacrylat 80-62-6 201-297-1 01-2119452498-28  0.1 - < 1% [Aquatic Acute 3 H402], 
Flam. Liq. 2 H225, 
Skin Sens. 1B H317, 
STOT SE 3 H335, 
Skin Irrit. 2 H315 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 
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 Sofort aus dem Kontaktbereich entfernen.  Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Helfer müssen Belastungen 
für sich selbst und andere vermeiden.  Geeigneten Atemschutz tragen.  Sauerstoff verabreichen, wenn 
verfügbar.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät unterstützen. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Verschmutzte Kleidung entfernen.  Verschmutzte Kleidung 
vor der Wiederverwendung waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen Körperteil 
injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von einem Arzt 
als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck zunächst 
minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der ersten 
Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und andere Auswirkungen auf das ZNS.  Juckreiz, 
Schmerzen, Röte, Schwellung der Haut.  Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und 
Gewebeschädigung ein paar Stunden nach der Injektion belegt. 

 
4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
 

 
ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
 
Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 

 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.  
 
Ungewöhnliche Brandgefahren:  Verdichtete Nebel können eine entzündliche Mischung bilden.  
Gefährliches Material. Feuerwehrleute sollten Schutzausrüstung in Betracht ziehen (siehe Abschnitt 8). 
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ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  116°C  (241°F)  [EN/ISO 2592] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Wenn erforderlich, Anwohner in der Umgebung und 
in Windrichtung liegenden Gebieten warnen oder evakuieren, da das Material giftig oder entzündbar ist.  
Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt 
Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen 
Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen 
können abhängig von den spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers 
notwendig sein. 
 
Für Ersthelfer:  Atemschutz: Atemschutzgerät mit Halbmaske oder mit vollem Gesichtsschutz und mit 
Filter für organische Dämpfe und ggf. Schwefelwasserstoff, oder umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
kann verwendet werden, je nach Menge des ausgetretenen Materials und des potentiellen Ausmasses der 
Exposition.  Kann die Exposition nicht vollständig charakterisiert werden oder falls eine sauerstoffarme 
Atmosphäre möglich ist oder erwartet wird, dann wird ein Umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
empfohlen.  Arbeitshandschuhe, die beständig gegenüber aromatischen Kohlenwasserstoffen sind, 
werden empfohlen.  Hinweis: Handschuhe aus Polyvinylacetat (PVA) sind nicht wasserabweisend und zur 
Verwendung bei Notfällen nicht geeignet.  Chemikalienbeständige Schutzbrille wird empfohlen, wenn 
Spritzer oder Kontakt mit den Augen möglich ist.  Chemikalienschutzbrille und Gesichtsmaske werden 
empfohlen, wenn Kontakt der Augen mit heißem Produkt oder Dämpfen möglich ist.  Kleine Mengen an 
Verschüttetem: Übliche antistatische Arbeitskleidung reicht in der Regel aus.  Große Mengen an 
Verschüttetem: Ganzkörperanzug aus chemisch beständigem, antistatischem Material wird empfohlen. 
  

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern. 
 

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Verschüttetes 
Material nicht berühren oder hindurchgehen.  Kleine Mengen ausgetretenen Materials:  Mit Erde, Sand oder 
einem anderen nicht entzündlichen Material absorbieren und zur späteren Entsorgung in Behälter füllen.  
 
 
Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
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den Rat eines Fachmanns einholen. 
 
Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

Das Einatmen von Nebeln und Dämpfen vermeiden.  Kontakt mit der Haut vermeiden. Kleine Austritte und 
Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen ansammeln, die 
einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser Mengen kann ein 
elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die vorhanden sein können, 
entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur sorgfältigen 
Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen Aufladung nicht 
ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind enthalten im 
'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray 
Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) oder im 
'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).     
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.            

 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 
 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
  
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
Methylmethacrylat    

Spitzenbe
gr. 
Überschr

     
Kategorie 
I 
Substanz 

 Deutschland 
TRGS 900 
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eitungsfa
ktor: 2 

Methylmethacrylat    
Arbeitspla
tzgrenzw
ert: Y 

 210 
mg/m3 

 50 ppm    Deutschland 
TRGS 900 

Methylmethacrylat    15 
Min.Kurzz
eitwert 

 100 ppm      ACGIH (USA) 

Methylmethacrylat    8 
Std.Mw. 

 50 ppm      ACGIH (USA) 

   Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) TRGS 900 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen:  
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion) 
      
  
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
 

 
8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
 
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Damit die Belastungsgrenzen nicht überschritten werden, sollte für ausreichend Lüftung gesorgt 
werden. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Atemschutzgerät mit Halbmaske   Partikel, Die Standards EN 136, 140 und 405 der Europäischen 
Kommission zur Standardisierung (CEN) geben Empfehlungen zu Atemschutzmasken, die Standards 
EN 149 und 143 geben Empfehlungen zu Atemluftfiltern. 

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 



  
 Produktbezeichnung:   UNIVIS HVI 26 
 Überarbeitet am:  03  Februar 2022 
 Revisionsnummer:  1.03 
 Seite 8 von  16    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen. Wenn Kontakt mit den Unterarmen 
möglich ist, Schutzhandschuhe mit Stulpen tragen.  Nitril, Minimum 0.38 mm Dicke oder 
vergleichbares Schutzbarrieren-Material miit einem hohen Leistungsniveau für kontinuierliche 
Kontaktbedingungen, Permeationsdurchbruchszeit von mindestens 480 Minuten in Übereinstimmung 
mit den CEN Standards EN 420 und EN 374. 
 

 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
 
Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 

 Es wird chemikalien-/ölbeständige Kleidung empfohlen. 
 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
 

  
BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    flüssig  
Farbe:   fahlgelb 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar 
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:   Keine Daten vorhanden 
Flammpunkt [Verfahren]:     116°C  (241°F)  [EN/ISO 2592] 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Dampfdruck:    Keine Daten vorhanden 
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Dampfdichte (Luft = 1):   Keine Daten vorhanden 
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.87  [Testmethode nicht verfügbar] 
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   Keine Daten vorhanden 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
Viskosität:   26 cSt  (26 mm2/sec) bei 40°C [Testmethode nicht verfügbar] 
Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 

          
DMSO Extrakt (nur für Mineralöle), IP-346:    < 3 % Gew 
 

 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Mäßig giftig. Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Erhöhte Temperaturen oder mechanische Vorgänge können 
Dämpfe, Nebel oder Abgase erzeugen, die Augen, Nase, Kehle 
und Lungen reizen können. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Ruft Hautreizungen hervor. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 
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Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
 
SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Basierend auf Tests mit der Komponente oder ähnlichen Formulierungen wird nicht erwartet, dass die Konzentration 
der Komponenten in dieser Formulierung eine Sensiblilisierung der Haut hervorruft.. 
Enthält: 
Grundöl, stark raffiniert:  In Tierversuchen nicht krebserregend.  Repräsentative Substanz besteht den modifizierten 
Ames-Test, IP-346 und/oder andere Screeningtests. Untersuchungen durch Hautbelastung und Einatmen zeigten 
minimale Auswirkungen; nicht spezifische Infiltration von Immunzellen, Ölablagerung und minimale Granulombildung in 
den Lungen. Bei Versuchstieren nicht sensibilisierend. 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen. 
 
12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird als giftig für Wasserorganismen angesehen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche 

Wirkungen haben. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  
Biotischer Abbau:  
             Kohlenwasserstoffkomponente -- Wird als inhärent biologisch abbaubar angesehen.    
 
12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  
             Kohlenwasserstoffkomponente -- Besitzt ein Potential zur Bioakkumulation, jedoch können Metabolismus 

oder physikalische Eigenschaften die Biokonzentration reduzieren oder die biologische Verfügbarkeit 
begrenzen. 
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12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Mehr flüchtige Bestandteile -- Leicht flüchtig, verteilt sich schnell auf Luft.  Vermutlich findet keine 

Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe statt. 
 
             Komponente mit hohem Molekulargewicht -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. 

Es geht wahrscheinlich  vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht 
und Abwasserfeststoffe erwartet werden. 

 
 
12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung. 
 
12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
 

  
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen.  
   
 
Europäischer Abfallschlüssel:  13 03 07* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt als gefährlicher Abfall entsprechend der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und 
unterliegt dieser Richtlinie, wenn nicht Artikel 20 dieser Richtlinie gilt. 
  
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
 
 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT 
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LANDWEG (ADR/RID)  

14.1. UN-Nummer:   3082 
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl)) 
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:   9 
14.4. Verpackungsgruppe:   III 
14.5. Umweltgefahren:  Ja 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:    
Klassifizierungscode:   M6 
Gefahrzettel / Markierung:     9, EHS 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:   90    
Hazchem EAC:   3Z 
 

 
BINNENGEWÄSSER (ADN)  

14.1. UN (oder ID)-Nummer:   3082 
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl)) 
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:      9 
14.4. Verpackungsgruppe:   III 
14.5. Umweltgefahren:  Ja 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:    
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:   90 
Gefahrzettel / Markierung:   9, EHS  
 

  
SEEWEG (IMDG)  

14.1. UN-Nummer:   3082 
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl)) 
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:    9 
14.4. Verpackungsgruppe:   III 
14.5. Umweltgefahren:   Meeresschadstoff 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:   
Gefahrzettel:   9 
EMS-Nummer:   F-A, S-F 
Bezeichnung im Frachtpapier:   UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
(Hydriertes Mittleres Destillat (Erdöl)), 9, VG III 
 
Anmerkung:  Nicht unter den Bestimmungen der UN3082 umweltgefährdender Stoffe flüssig, n.o.s., wenn in 
Mengen von 5 Litern oder weniger pro Einzel-oder Innenkombinationlikation nach IMDG-Code 2.10.2.7. 

 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA)  

14.1. UN-Nummer:   3082 
14.2. Korrekte Versandbezeichnung (UN) (Technischer Name):   UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
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FLÜSSIG, N.A.G. (Hydrierte mittlere Destillate (Erdöl)) 
14.3. Gefahrenklasse(n) für Transport:   9 
14.4. Verpackungsgruppe:   III 
14.5. Umweltgefahren:  Ja 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender:   
Gefahrzettel / Markierung:   9, EHS    
Bezeichnung im Frachtpapier:    UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
(Hydriertes Mittleres Destillat (Erdöl)), 9, VG III 
 
[Anmerkung:  Nicht unter den Bestimmungen der UN3082 umweltgefährdender Stoffe Flüssigkeit, n.o.s., wenn 
in Mengen von 5 Litern oder weniger pro Einzel-oder Innenkombinationlikation nach Sondervorschrift A197 
geliefert.] 
 

 
 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 

 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. :   
AIIC, DSL, ENCS, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 
               Besondere Fälle: 

 
Verzeichnis Status 
IECSC Beschränkung bei Anwendung 
ISHL Beschränkung bei Anwendung 

 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 

 
Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu] 
               96/82/EG erweitert durch 2003/105/EC  [ ... zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen].  Produkt enthält einen Stoff, der unter die in Anhang I genannten Kriterien 
fällt. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen, die sich auf das am Standort zu lagernde Produktvolumen 
beziehen, sind der Richtlinie zu entnehmen. 
               98/24/EG [... über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit...] Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen sind der Richtlinie zu entnehmen. 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu] 
 
REACH Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen (Anhang XVII): 
               Die folgenden Einträge aus Anhang XVII können für dieses Produkt berücksichtigt werden: 
None 
 
 
PRODUKTREGISTRIERUNG:   
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Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt der deutschen Störfall-Verordnung (12. BImSchV), Anhang 1, Nr. 
1.3.2.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC Flüchtige Organische Verbindungen 
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 
ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
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UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 

Klassifizierungsverfahren 

Aquatic Chronic 2; H411 Berechnung 
Skin Irrit. 2; H315 Berechnung 

 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
Flam. Liq. 2 H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar; Entzündbare Flüssigkeit, Kat 
[Flam. Liq. 4 H227]: Brennbarer flüssiger Stoff; Entzündbare Flüssigkeit, Kat 
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1 
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2 
Skin Sens. 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Sensibilisierung der Haut, Kat 
Acute Tox. 4 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen; Akute Toxizität, Inhalativ, Kat 
STOT SE 3 H335: Kann die Atemwege reizen; spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Reizung der 
Atemweg 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
[Aquatic Acute 2 H401]: Giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
[Aquatic Acute 3 H402]: Gesundheitsschädlich für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 2 H411: Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Abschnitt 1: UFI Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 13: Europäischer Abfallschlüssel - Gefahrenhinweis Information wurde geändert. 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
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ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  2A, 0, 2, 0, 4, 1 PPEC:   C 
 
 DGN:  7200349XDE  (1029854) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ANHANG 
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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